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STEPHAN ZIMMERLI 

Beschreibung der 
der Ubergangs-

moore (SCHEUCHZERIETALIA PALUSTRIS) 

1 EINFÜHRUNG 

Übergangsmoore umfassen sowohl die oligotrophen Schlenkengesell­

schaften des Rhynchosporions als auch die mesotrophen Seggenrieder 

des Caricion lasiocarpae. Soweit sie nicht bereits im Inventar der 

Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz als Einheiten 2 (Schlenken) 

und 4 (Übergangsmoore ) kartiert worden waren, wurden sie im 

Inventar der Flachmoore erfasst. 

Die Pflanzengesellschaften der Übergangsmoore sind oft als Schwing­
rasen ausgebildet (vgl. Abb. 1). Sie entwickeln sich an oligo- bis meso­

trophen Gewässern bei stark reduziertem Wasserfluss (immobiles 

Wasser). So findet man Schwingrasen in Toteiskesseln, Toteisseen, 

Gletscherschliffwannen, kleinen Bergseen ohne Zu- und Abfluss so­

wie in Moorseen und Torfstichen. 

Die Ordnung der nordischen Übergangsmoor- und Schlenkengesell­

schaften (Scheuchzerietalia palustris Nordhagen 1937) umfasst zwei 

Verbände: die Schlenkengesellschaften (Rhynchosporion albae Koch 

1926) sowie die Schwingrasen- und Übergangsmoorgesellschaften 

(Caricion lasiocarpae Vanden Berghen apud Lebrun et a1. 1949 = 

Eriophorion gracilis Preisg. apud Oberd. 1957). Tabelle 1 gibt einen 

Überblick über die Systematik und die charakteristischen Arten der 

Übergangsmoore (Scheuchzerietalia palustris) in der Schweiz. 
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Abb. 1: Fadenseggen-Schwingrasen 
( Caricetum lasiocarpae) - ein 
schematischer Schnitt (vgl. VAN­
DEN BERGHEN, 1952): 
1 Schachtelhalm (Equisetum 
fluviatile) 
2 Sumpfblutauge (Potentilla 
palustris) 
3 Fadensegge (Carex lasiocarpa) 
4 Fieberklee (Menyanthes trifoliata) 
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Einheiten 

SCHEUCHZERIETALIA 
PALUSTRIS NORDHAGEN 1937 

Rhynchosporion albae Koch 1926 

• Caricetum limosae Osvald 1923 
em. Dierssen 1982 

• Rhynchosporetum albae 
Koch 1926 

Caricion lasiocarpae Vanden 
Berghen apud Lebrun ef al. 1949 

• Caricetum lasiocarpae Koch 1926 

• Caricetum diandrae Jon. 1932 
em. Oberd. 1957 

• Caricetum chordorrhizae Paul 
und Lutz 1941 

• Caricetum heleonastae (Paul und 
Lutz 1941) Oberd. 1957 

• Caricetum rostratae Osvald 1923 
em. Dierssen 1982 

Tab. 1: Liste der Charakterarten der 
Übergangsmoore (Scheuchzerietalia 
palustris) in der Schweiz 

Farn- u. Blütenpflanzen 

Drosera anglica 
Menyanthes trifoliata 
Potentilla palustris 
Scirpus hudsonianus 

Carex limosa (0) 
Scheuchzeria palustris (A) 

Drosera intermedia (A) 
Lepidotis inundata (A) 
Rhynchospora alba (A) 
Rhynchospora fusca (A) 

Calamagrostis neglecta 
Eriophorum gracile 
funcus stygius 

Ca rex lasiocarpa (0) 

Carex diandra (A) 

Carex chordorrhiza (A) 

Ca rex heleonastes (A) 

Carex rostra ta 

A Zugleich Verbandscharakterart 
(Caricion lasiocarpae) 

o Zugleich Ordnungscharakterart 
(Scheuchzerietalia) 

2 

Moose 

Calliergon trifarium 
Meesia triquetra 
Sphagnum contortum 
Sphagnum platyphyllum 

Drepanocladus fluitans 
Sphagnum cuspidatum 
Sphagnum majus 

Bryum neodamense 
Calliergon giganteum 
Cinclidium stygium 
Sphagnum teres 

Sphagnum obtusum (A) 



2 SCHLENKENGESELLSCHAFfEN 
(RHYNCHOSPORION ALBAE Koch 1926) 

DIERSSEN und REICHELT (1988) befassen sich ausführlich mit der 

Gliederung des Rhynchosporion albae Koch 1926 in Europa. 

Die Gesellschaften des Rhynchosporion albae sind bezeichnend für 

Schlenken sowie Schwingrasen an Moorseen, Torfstichen und nähr­

stoffarmen, kleineren Bergseen. Es handelt sich um niederwüchsige 

Gesellschaften, die in tieferen Lagen fast nur noch im Bereich von 

Torfstichen vorkommen und stark gefährdet sind. 

2.1 Caricetum limosae Osvald 1923 em. Dierssen 1982 

OBERDORFER (1992) charakterisiert das Caricetllm limosae als 

Schwingrasengesellschaft nasser Schlenken. Alle durch die beiden 

Charakterarten Schlammsegge (Carex limosa) und Blumenbinse 

(Schellchzeria palustris) dominierten Bestände werden zur Assozia­

tion des Caricetum limosae zusammengefasst. Einen Überblick über 

das Caricetum limosae auf Schwingrasen in der Schweiz vermittelt 

ZIMMERLI (1988). 

Der Verbreitungsschwerpunkt der Hoch- und Übergangs moore 

(GRÜNIG et al. , 1986) und der Schwingrasen (ZIMMERLI, 1989) 

befindet sich heute in der hochmontanen und subalpinen Stufe der 

Schweizer Alpen. Die höchstgelegenen Fundorte des Caricetum 

limosae liegen dabei auf über 2'400 m Ü. M. 

2.2 Rhynchospol'etum albae Koch 1926 

Die Schnabelriedgesellschaft (Rhynchosporetum albae) ist eine atlan­

tisch-subatlantische Gesellschaft auf nackten, nährstoffarmen Torfbö­

den. Sie ist in der Schweiz nach heutigem Wissen nur in anthropogen 

gestörten Mooren anzutreffen und auf die kolline und montane Stufe 

beschränkt. Bezeichnend ist die Gesellschaft für Schwingrasen an 

Torfstichgewässern. 

Charakterarten sind die Weisse Schnabelbinse (Rhynchospora alba) , 

seltener die Braune Schnabelbinse (Rhynchospora fusca), der Mittlere 

Sonnentau (Drosera intermedia) und der Überschwemmte Bärlapp 

(Lepidotis inundata). 
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3 SCHWINGRASEN UND ÜBERGANGSMOORGESELL­

SCHAFfEN (CARICION LASIOCARPAE Vanden Berghen apud 

Lebrun et al. 1949) 

In diesem Verband werden mesotrophe Übergangsmoore zusammen­

gefasst, die bei höherer Produktivität die Rhynchosporion-Gesell­

schaften ablösen. Ihr Verbreitungsschwerpunkt liegt in der borealen 

Zone. In der Schweiz kommen sie im Verlandungsbereich von (einst) 

nährstoffarmen Kleinseen und Moorgewässern von der koHinen bis in 

die subalpine Stufe vor. 

Die Vorkommen im Alpenvorland können z.T. als Glazialrelikte 

gedeutet werden und sind stark im Rückgang begriffen (OBERDOR­

FER, 1992). Die fünf Assoziationen sind durch die bestandesbilden­

den und namengebenden Kennarten, die Behaartfrüchtige Segge 

(Carex lasiocarpa) und die Zweistaubblättrige Segge (Carex diandra), 

charakterisiert. Bezeichnend ist, dass einige nordische Arten wie der 

Fieberklee (Menyanlhes trifoliata) und das Sumpfblutauge (Potentilla 

palustris), die sonst als Ordnungskennarten gelten, in diesen Über­

gangsmoorgesellschaften einen deutlichen Schwerpunkt ihres Vor­

kommens aufweisen. 

3.1 Caricetum lasiocarpae Koch 1926 

OBERDORFER (1992) charakterisiert das Caricelum lasiocarpae als 

Gesellschaft über nassen, mässig nährstoffreichen, anmoorigen bis 

torfigen Böden, die oft als Schwingrasen ausgebildet ist. Eine detail­

lierte Beschreibung von Vegetation und Standort der Carex lasiocar­
pa-Schwingrasen der Nordschweiz findet sich bei KLÖTZLI (1969). 

In den hochmontanen und subalpinen Lagen der Schweizer Alpen 

fehlt das Caricetum lasiocarpae weitgehend. Die wohl höchst gelege­

nen grösseren Bestände von Carex lasiocarpa erscheinen in den Nord­

alpen am Jaunpass auf 1510 m ü. M. und in den Zentral alpen am Sta­

zersee im Engadin auf 1810 m ü. M. 

3.2 Caricetum diandrae Jon. 1932 em. Oberd. 1957 

Nach KLÖTZLI (1969) handelt es sich beim Caricetum diandrae um 

eine in der Schweiz sehr seltene Gesellschaft mit drei einzigen Be­

ständen in der Nordschweiz. BRAUN-BLANQUET und RÜBEL 

(1932) geben Carex diandra als sehr zerstreut vorkommender Seen-
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Verlander im äussersten Gürtel von Schwingrasen in der subalpinen 

Stufe an. Bei ZIMMERLI (1988) finden sich Vegetationsaufnahmen 

aus dem Caricetum diandrae von fünf verschiedenen Lokalitäten, die 

zwischen 1'230 m Ü. M. und 1'980 m Ü. M. liegen. Die Gesellschaft 

wurde jeweils nur kleinflächig als schmaler Gürtel an der Schwing­

rasenfront mesotropher Bergseen angetroffen. 

3.3 Caricetum chordorrhizae Pani und Lutz 1941 

Diese Assoziation, die dem Caricetum limosae nahe steht, ist in der 

Schweiz ein sehr seltenes Glazialrelikt. Die Charakter art (Carex chor­

dorrhiza) kommt nur noch an ganz wenigen Stellen im Jura, in den 

Voralpen und im östlichen Mittelland vor. 

3.4 Caricetum heleonastae (Paul und Lutz 1941) Oberd. 1957 

Diese Assoziation ist nahe verwandt mit dem Caricetum diandrae und 

in der Schweiz sehr selten. Die Charakterart (Carex heleonastes) ist 

nur noch an ganz wenigen Stellen im Jura und in den Voralpen zu fin­

den. 

3.5 Caricetum rostratae Osvald 1923 em. Dierssen 1982 

Aufgrund seiner breiten ökologischen Amplitude wird diese Assozia­

tion von manchen Autoren zu den Gross-Seggenriedern (Magnocari­

cion) gestellt, von anderen zu den Übergangsmooren (Caricion lasio­

carpae). Im Flachmoorinventar figuriert das Caricetum rostratae unter 

dem Magnocaricion, im Inventar der Hoch- und Übergangsmoore im 

Caricion lasiocarpae (Einheit 4). Carex rostra ta ist charakteristisch für 

Rüllen im Bereich der Hoch- und Übergangsmoore und spielt vieler­

orts eine wichtige Rolle bei der Schwingrasen-Verlandung. Dabei bil­

det sie in gewissen Stadien Reinbestände. 
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4 BEDEUTUNG FÜR DEN NATURSCHUTZ 

Übergangsmoore und vor allem Schwingrasen kommen meist nur 

kleinflächig vor und sind von hohem naturschützerischem Wert. Sie 

sind stark gefährdet, sei dies durch direkte Biotopzerstörung, Nähr­

stoff- oder Trittbelastung. 

4.1 Botanische Bedeutung 

Alle Charakterarten der Hoch- und Übergangsmoore sind in diesem 

Jahrhundert stark zurückgegangen und regional bereits ausgestorben. 

Eine häufige und klassische Ausbildungsform der Übergangsmoore, 

der Schwingrasen, ist sowohl an dystrophen Moorseen wie auch an 

kalkreichen, mesotrophen Bergseen anzutreffen. Schwingrasen sind 

dank ihrer besonderen Standortbedingungen innerhalb eines Moor­

komplexes von besonderer Bedeutung für verschiedene seltene und 

gefährdete Pflanzenarten wie: 

• die Zweistaubblättrige Segge (Carex diandra), die an der Front von 

Schwingrasen mesotropher Bergseen zur Dominanz gelangt, 

• die Blumenbinse (Scheuchzeria palustris), mit einen Schwerpunkt 

ihres Vorkommens auf Schwingrasen im Bereich von Hochmooren 

oder 

• den Langblättrigen Sonnentau (Drosera anglica) , der auf Schwin­

grasen zu Massenvorkommen neigt (ZIMMERLI, 1988, 1989). 

Charakterarten der Schnabelriedgesellschaft (Rhynchosporetum albae) 

wie die Braune Schnabelbinse (Rhynchospora fusca) und der Mittlere 

Sonnentau (Drosera intermedia) gelten gesamtschweizerisch als stark 

gefährdet (LANDOLT, 1991). 

Auch im Alpenraum noch weiter verbreitete Arten wie die Schlamm­

segge (Carex limosa), das Sumpfblutauge (Potentilla palustris) und der 

Fieberklee (Menyanthes trifoliata) sind im Mittelland selten geworden 

und regional bereits ausgestorben. 

Übergangsmoore zeichnen sich zudem durch eine sehr spezialisierte 

Moosflora aus. Auf Schwingrasen konnten 35 verschiedene Moosar­

ten, darunter seltene wie das Lebermoos Cladopodiella fluitans, das 

Laubmoos Calliergon sarmentosum und das Glazialrelikt Calliergon 

trifarium nachgewiesen werden (ZIMMERLI, 1988, 1989). Alle in der 

Schweiz ausserhalb des Waldes verbreiteten Torfmoosarten kommen 

in den Pflanzengesellschaften der Übergangsmoore vor. 
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4.2 Zoologische Bedeutung 

Einige sehr seltene und gefährdete Libellenarten sind zur Fortpflan­

zung auf Moorseen oder andere nährstoffarme Kleingewässer ange­

wiesen, so die Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica), die Alpen­

Mosaikjungfer (Aeshna caerulea), die Speer-Azurjungfer (Coenagrion 

hastalutum), die Kleine Moosjungfer (Leucorrhinia dubia) und die 

Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora arctica; vgl. Band 1, Beitrag 

3.3.2). 

Die oft im Bereich von oligo- oder mesotrophen Kleinseen gelegenen 

Übergangsmoore sind dank ihres amphibischen Charakters günstige 

Libellenbiotope. So nennt beispielsweise WILDERMUTH (1987) als 

Entwicklungsstandorte für die Arktische Smaragdlibelle Schlamm­

seggenfluren (Caricetum limosae) und das Drahtseggenmoor (Carice­

tum diandrae). Am Stelsersee im Prättigau (1'670 m ü. M.) mit seinen 

ausgedehnten Schwingrasen und Schlenken konnte WILDERMUTH 

(1986) eine für diese Höhenlage beachtliche Anzahl von 11 Libellen­

arten nachweisen. Darunter waren ausgesprochene Kostbarkeiten wie 

die Speer-Azurjungfer, die Alpen-Mosaikjungfer, die Arktische Sma­

ragdlibelle und die Kleine Moosjungfer. 
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ELiZABETH FELDMEYER-CHRISTE 

Übersicht über die Vegetations­
einheiten der Hoch- und 
Übergangsmoore der Schweiz 

1 EINLEITUNG 

Die Grundeinheit des Inventars der Hoch- und Übergangsmoore der 

Schweiz (GRÜNIG et al. , 1986) ist das Hochmoorobjekt, das aus 

mehreren Teilobjekten zusammengesetzt sein kann. Jedes Objekt wird 

beschrieben durch eine Vegetationskarte, einen Satz von Inventarblät­

tern sowie ein Kurzgutachten (Moorbericht). Das Inventar enthält 

also Daten über die Lebensräume, die Vegetation, die morphologische 

Ausbildung und den Erhaltungszustand der Hochmoore. 

Alle im Rahmen des Inventars erhobenen Daten sind in der WSL-Da­

tenbank (TOPOSKOpTM, vgl. Band 1, Beitrag 5.2.5) in Birmensdorf 

enthalten. 

2 DIE VEGETATIONSEINHEITEN DES INVENTARS DER 

HOCH- UND ÜBERGANGSMOORE 

Die Hochmoore wurden allein aufgrund ihres Pflanzenbestandes ins 

Inventar aufgenommen und kartographisch erfasst. 

Erfüllt eine fragliche Hochmoorfläche drei entscheidende Selektions­

kriterien (vgl. Band 1, Beitrag 2.1.1), so werden die verschiedenen Ve­

getationstypen des Moores mit Hilfe eines dichotomen Kartierungs­

Schlüssels (vgl. Tab. 1) und im Massstab 1:25'000 kartiert. Dabei richtet 

sich die Kartierung nach der dominanten Vegetation. Eine gerade noch 

erreichbare Flächenauflösung von ca. 1 mm2 auf der Karte entspricht in 

der Natur einer Mindestfläche von 625 m2
• Im Kartierungs-Schlüssel 

werden zur Schätzung der Flächenanteile der verschiedenen Arten und 

Artengruppen Deckungsgrade verwendet, die sich an der Schätzungs­

skala für die Artmächtigkeiten von Braun-Blanquet 0l1entieren (BRAUN­

BLANQUET 1964; vgl. Band 1, Beitrag 2.2.1). 

Zusätzlich wird von jedem Hochmoorobjekt der aktuelle Zustand 

festgehalten. Er kann entweder naturnah (primäres Hochmoor) oder 

degradiert sein (sekundäres Hochmoor). 

31O.710.961d 750 2.97 1 

Aufnahmekriterien für das 
Hochmoorinventar 
(vgl. Band 1, Beitrag 2.1.1) 

• Anwesenheit von Torfmoo­
sen (Sphagnum sp.) 
• Zusätzlich mussten entweder 
mindestens eine von 4 für Hoch­
moore charakteristischen Gefäss­
pflanzenarten (Rosmarinheide, 
Moosbeere, Rundblättriger Son­
nentau, Scheidiges Wollgras) 
oder 3 von 17 weiteren hoch­
moorbewohnenden Arten vor­
kommen. Die entsprechende 
Artenliste wurde einheitlich für 
die gesamte Schweiz festgelegt. 
• Die zusammenhängende 
Hochmoorfläche musste minde­
stens 625 m2 umfassen. Dies ent­
spricht 1 mm2 auf den Landes­
karten der Schweiz im Massstab 
1:25'000, die als Kartierungs­
grundlage verwendet wurden. 
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3 KARTIERUNG DER HOCHMOORE VON NATIONALER 
BEDEUTUNG 

Bei der Kartierung wird nur das aktuelle Vegetationsmosaik berück­

sichtigt. Jegliche Interpretation aufgrund potentieller oder vergange­

ner Vegetation muss vermieden werden. 

Die Karte eines Modellobjektes ist im Inventar der Hoch- und Über­

gangsmoore der Schweiz aufgeführt (GRÜNIG et a1., 1986, vg1. An­

hang). 

Die rote Farbe bezeichnet die primären, die gelbe Farbe die sekun­
dären Hochmoorflächen. Als primär gelten Hochmoore, die nicht 

genutzt oder fast intakt sind bzw. von denen angenommen werden 

kann, dass sie sich selbst regenerieren können, wenn allfällige Bela­

stungen wegfallen. Hingegen werden die vom Menschen beeinflussten 

und teilweise genutzten Hochmoore als sekundär betrachtet, sofern 

sie noch die hochmoortypische Vegetation aufweisen. Im Inventar 

werden künstlich entwässerte oder gedüngte Hochmoore stets als 

sekundär, nur trittbelastete Hochmoore in der Regel als primär einge­

stuft. 

Die grüne Farbe stellt das Hochmoorumfeld dar. Darunter wird jener 

Bereich verstanden, welcher das Hochmoor gegen Einflüsse aus der 

Umgebung schützt. Das Hochmoorumfeld kann land- und forstwirt­

schaftlich extensiv bewirtschaftet werden, sofern das Hochmoor da­

durch keinen ökologischen Schaden, hauptsächlich bezüglich seines 

Wasser- und Nährstoffhaushaltes, erleidet. 

Die braune Farbe kennzeichnet vegetationslose, genutzte Torffelder 

und die blaue Farbe offene Wasserflächen. 

Die Kartierung basiert auf 20 Einheiten, die auf dem Inventarblatt 

aufgelistet sind. Für jede Einheit wird die ermittelte Flächenausdeh­

nung in Hektaren angegeben (GRÜNIG et al., 1986, vgl. Anhang). 

Da sich die Kartierung nach der dominanten Vegetation richtet, wer­

den kleinflächige oder nicht dominierende Vegetationstypen nicht 

kartiert. Dabei kann es sich zum Beispiel eine Schlenkenvegetation in 

einer von Bulten dominierten Hochmoorfläche handeln. 

Im Inventar werden zwei Arten von Einheiten kartiert. Die 6 Hoch­

mooreinheiten (Nr. 1 - 6) erlauben eine relativ feine Differenzierung 

und entsprechen, zumindest im Falle der mehr oder weniger natürli­

chen Hochmoore, im allgemeinen den Pflanzengesellschaften. Die 14 

Einheiten des Hochmoorumfeldes (Nr. 7 - 20) ermöglichen dagegen 

nur eine grobe Unterscheidung. Sie umfassen die Vegetationstypen, 

die nicht zu den Hochmooren zählen sowie verschiedene Boden-

3 

Tab. 1: Dichotomer Kartierungs­
schlüssel zum Hochmoorinventar 
der Schweiz. Deckungsgrad nach 
BRAUN-BLANQUET 1964: 
1 Deckungsgrad 1 % - 5 % 
2 Deckungsgrad 5 % - 25 % 
3 Deckungsgrad 25 % - 50 % 
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nutzungsarten (Wald, Waldweide, Weiden, Büsche, Flachmoore, offe­

ne Wasserflächen, gedüngte Torffelder, Wiesen, Ackerland, Siedlungs­

zonen, Deponien, Hochstaudenfluren, Mischvegetation auf Mineral­

böden, usw.). 

4 ERGEBNISSE DES INVENTARS 

Im Inventar der Hoch- und Übergangsmoore (Version 1986) sind 514 

Objekte von nationaler Bedeutung aufgelistet. Diese umfassen eine 

Hochmoorfläche von 1'471 Hektaren, was 0,035 % der gesamten 

Fläche der Schweiz entspricht. 

Zwischen 1987 und 1993 wurden bei neuen Feldbegehungen 85 neue 

Objekte kartiert. Ihre mittlere Fläche ist mit 0,5 ha eher klein 

(GRÜNIG et a1. , 1993). Die nationale Bedeutung dieser neuen 

Objekte muss noch durch den Bundesrat bestätigt werden. 

4.1 Allgemeine Verbreitung der Hochmoore 

In der Schweiz sind die Hochmoore sehr ungleichmässig verteilt (vg1. 

Abb. 1).70 % der Objekte liegen zwischen 850 und 1'450 m Ü. M. Sie 

konzentrieren sich in den nördlichen Voralpen und im französisch­

sprachigen Jura, wo die Moorentwicklung durch die geologischen und 

klimatischen Bedingungen begünstigt ist. Im Mittelland sind die mei­

sten Hochmoore infolge Torfnutzung, Meliorationen und Bodenver­

besserungen verschwunden. Ausserdem weisen die niedrigen Lagen 

einen sehr hohen Anteil degradierter Hochmoore auf. Die geringe 

Hochmoordichte in den Zentral- und Südalpen beruht auf natürlichen 

geomorphologischen und klimatischen Bedingungen. 

4.2 Erhaltungszustand 

Der Anteil der in der Schweiz erhaltenen primären Hochmoorflächen 

beträgt nur 35 %, was einer Fläche von 497 ha entspricht. In den 

(Vor-)Alpen weisen vorwiegend Hang- und Deckenmoore primäre 

Hochmoorbereiche auf. Diese Hochmoortypen benötigen meist eine 

breite Pufferzone als Schutz gegen das nährstoffhaltige Hangwasser. 

Im Jura hingegen hat sich die primäre Hochmoorvegetation in der 
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Praktische Informationen 

Alle Angaben des Inventars der 
Hoch- und Übergangsmoore der 
Schweiz liegen bei der Eidgenös­
sischen Forschungsanstalt für 
Wald, Schnee und Landschaft 
(WSL) in Birmensdorf in digita­
ler Form vor. Für einen einfa­
chen Zugriff auf diese Daten 
wurde das Computerprogramm 
TOPOSKOP™ für Macintosh­
Computer entwickelt. Das Pro­
gramm ist ein Arbeitsinstrument 
für die Behörden, die sich mit 
Natur- und Landschaftsschutz 
beschäftigen. Es ist nicht im 
Handel erhältlich. Zur Zeit bie­
tet die WSL den zuständigen 
Behörden und deren Beauftrag­
ten eine regelmässig aktualisier­
te Gratisversion an (vgl. LON­
GATTI, 1996 oder 
http://www.wsl.ch/land/B rochu­
re/TOPOload.html). 



Regel in (klassisch) aufgewölbten Hochmooren erhalten. Hier bietet 

eine relativ schmale Pufferzone hinreichend Schutz gegen Fremdein­

flüsse. Da das Gelände zur Verkarstung neigt, liegen die Hochmoore 

häufig im Bereich von Dolinen, die eine natürliche hydrologische 

Schranke darstellen (vgl. Band 1, Beitrag 3.2.2). 

Zwei Drittel der Hochmoorflächen der Schweiz sind sekundär, das 

heisst durch den Menschen beeinflusst. Sie bedecken 973 ha. Es han­

delt sich um Flächen, die nach einer Entwässerung für die Land- oder 

Forstwirtschaft genutzt werden, oder einfach brach liegen und der 

Verbuschung ausgeliefert sind. Es kann sich dabei aber auch um Torf­

flächen handeln, die zum Zweck des Torfabbaus zwar entwässert, 

dann aber sich selbst überlassen wurden. Sekundäre Hochmoore bil­

den, insbesondere für die Fauna, wertvolle Ökosysteme. 

4.3 Hochmoorvegetation 

Die relative Häufigkeit der verschiedenen Vegetationstypen ist unter­

schiedlich, je nachdem ob es sich um primäre oder sekundäre Hoch­

moore handelt. Unter natürlichen Bedingungen sind in der Schweiz 

die Bergföhrenhochmoore verbreitet, wogegen die Bult- oder Schlen­

kenvegetation sehr selten vorkommen. 

In den sekundären Hochmooren überwiegt die Mischvegetation. Sie 

widerspiegelt die peripheren Einflüsse wie die durch menschliche Ein­

griffe bedingte Ansiedlung fremder Arten. Die oft vorkommende se­

kundäre Bultvegetation sowie das ebenfalls häufige Birken- und Fich­

tenmoor sind eine Folge der häufigen Entwässerungsmassnahmen. 

4.4 Verteilung einiger Hochmoortypen 

Die Lebensbedingungen für die Pflanzenarten der Hochmoore wer­

den vorwiegend durch einen hohen Säuregehalt, begleitet von mini­

malen Nährstoff- und Sauerstoffanteilen, bestimmt. Nur eine kleine 

Artengruppe, hauptsächlich Moose (Torfmoose, Lebermoose) und 

einige Gefässpflanzen, konnten sich an diese extremen Bedingungen 

anpassen. Wegen ihres hohen Spezialisierungsgrades können diese 

Arten jedoch nicht ausserhalb der Hoch- und Übergangsmoore über­

leben. Dies erklärt, weshalb ein hoher Anteil der Moorflora in der 

Roten Liste der Farn- und Blütenpflanzen der Schweiz (LANDOLT 

et al. , 1991) oder in der Roten Liste der gefährdeten und seltenen 

Moose (URMI, 1991) als gefährdet oder selten aufgeführt ist. 
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Die Verbreitung einiger Charakterarten der Hochmoore geht aus den 

aufgeführten Karten hervor (Abb. 2 bis 7). Diese Verbreitungskarten 

sind nicht vollständig, da sie ausschliesslich aufgrund der im Rahmen 

des Hochmoorinventars gesammelten Daten erstellt wurden. 

Sphagnum magellanicum (Abb. 2) ist eine typische Art der oligotro­

phen Hochmoore, wo sie grössere Bulten bildet. Da sie in mehr als 

6 

Abb. 1: Verbreitungskarte der 
Hochmoore von nationaler Bedeu­
tung in der Schweiz. 

Abb. 2: Verbreitungskarte von 
Sphagnum magellanicum nach dem 
Bundesinventar der Hochmoore 
von nationaler Bedeutung . 
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90 % der Objekte vorkommt, stimmt ihre Verbreitungskarte mit der 

gesamtschweizerischen Hochmoor-Verbreitungskarte grässtenteils 

überein (Abb. 1). 

Sphagnum fuscum (Abb. 3) ist eine Art der oligotrophen Hochmoore, 

die meist auf offenen Flächen grässere Bulten bilden kann. Die Art 

kommt in der Schweiz hauptsächlich im Jura und im zentralen Teil der 

7 

Abb. 3: Verbreitungskarte von 
Sphagnumjuscum nach dem Bun­
desinventar der Hochmoore von 
nationaler Bedeutung. 

Abb. 4: Verbreitungskarte von 
Sphagnum compactum nach dem 
Bundesinventar der Hochmoore 
von nationaler Bedeutung. 
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Alpen, seltener in den Voralpen, vor. Im Jura und in den Voralpen ist 

die Art jedoch selten. Sie bildet in von Sphagnum magellanicum domi­

nierten Hochmooren klar abgegrenzte Bulten. In den Zentralalpen 

(Oberengadin) ist sie das Hauptelement der Hochmoore und kann 

Sphagnum magellanicum vollkommen verdrängen. 

8 

Abb. 5: Verbreitungskarte von 
Sphagnum tenellum nach dem Bun­
desinventar der Hochmoore von 
nationaler Bedeutung. 

Abb. 6: Verbreitungskarte der Ros­
marinheide (Andromeda pali/alia) 
nach dem Bundesinventar der 
Hochmoore von nationaler Bedeu­
tung. 
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Sphagnum compactum (Abb. 4) und Sphagnum tenellum (Abb. 5) 

haben die gleiche Ökologie. Man findet sie in nährstoffarmen Lebens­

räurnen in feuchten Heiden oder auf nacktem Torf, hauptsächlich in 

Schlenken. Im Jura kommt Sphagnum compactum jedoch nur an 

einen einzigen Standort im Tal von Ponts-de-Martel vor, Sphagnum 

tenellum kommt dagegen in der ganzen Schweiz vor. 

Von den typischen Hochmoor-Gefässpflanzenarten ist die Rosmarin­

heide (Andrameda palifaUa; Abb. 6) recht weit über die ganze 

Schweiz verbreitet. Hingegen ist die Zwerg-Birke (Betula nana; Abb. 

7) ausser einer einzigen Station in den Voralpen auf die Jurahochmoo­

re begrenzt. 
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2.2.7 
Abb. 7: Verbreitungskarte der 
Zwerg-Birke (Betula nana) nach 
dem Bundesinventar der Hochmoo­
re von nationaler Bedeutung. 
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Beilage 2 

Inventarblatt und Moorkarte 
zum Musterobjekt Nr. 0 

Bericht Nr. 281 
Eidg. Anstalt für das forstliche Versuchswesen, 8903 Birmensdorf 



Inventar der Hoch- und Übergangsmoore der Schweiz Objekt-Nr.: o 

Lokalität: Les Tourbieres 
Koordinaten: 534000/234910 
Autor der Erhebung: Peter Muster 

LK: 1103,221 

Hochmoorfläche total (ha) .. . . . . . . . . . . . . 34,0 
Hochmoorumfeld (ha) .. . .........• . ... 35,2 
Objektgesamtfläche (ha) ....... . ....... 69,2 

Ausbildungsform (in haI 
A zentrisches Hochmoor . . . . . . . 5,3 
B Decken- und Kuppenmoor . . . . . . . . .. 0,0 
C Sattelhochmoor ...... .... , 0,0 
D Hanghochmoor .. . . .. .. .... . . ... 3,3 
E Hochlagenhochmoor . . . . . . . . 0,0 
A-E primäres Hochmoor ... .. ..... .... 8,6 
F sekundäres Hochmoor ... .......... 25,4 

urprünglicher Typ (A-F) . . • . 

Hochmoorelemente. Zustand 
(+ = vorhanden) 
Schlenken .. . ...... . .. ...... .. .. .. . 
Rüllen . . .. • . .. .... . . ... . ..... . ... 
Blänke ........... . .. ...... ... . .. . 
Schwingrasen . .. ....... ... . ..... . .. . 
Randwald .... . .. . .. . . ............. . 
Randsumpf, Lagg ....... ........... __ 
Drainagegräben . ... . ... _ •. . ..•. _ . . __ 
- mit Rüllenvegetation ... ... . .... _ ... _ 
Trampelpfade . . .. . ... . . .•...... _ .. _ • 
hydrologische Barriere _ ... __ _ . _ _ . ... __ _ 
Regenerationsflächen .... .....••.....• 
beweidete Flächen . ... . . ........ . ... . 
verheidete Flächen ...... .. . ...... ... . 
Torferosion • ...... .. .. .....•......• 
abgeto rfte F I äch en .. . . .. .......... .. . 
- davon vegetationslos ... ............ . 
Torfstichlöcher ......... __ _ . . _ .. _ . __ _ 
- mit offener Wasserfläche . _ •.... _ . _ .. _ • 
Torfstichweiher .. . . . .. . _ . _ ... _ . _ . __ . 
- davon verlandet .... . .. _ .. _ . _ ... _ . _ . 
Torfstichkanten .. _ . __ .. ___ . __ .. _ .. __ 
entwaldete Flächen ... . .. .•. . ......... 
gemähte Flächen ....... ............• 
Bewaldung und Verbuschung .....•.....• 
neue oder andere Störungen . __ ... __ .. .• . 

Kartiereinheiten (in haI 

Primäre Hochmoorvegetation (rot): 
1 Bultgesellschaften .... .. ... ......•. 
2 Schlenkengesellschaften . .. . ... . . 
3 Bergföhrenhochmoor .. •. .... ... .. .• 
4 Rüllengesellschaften . ... . .. . . ...... . 
5 Birken- und Fichtenmoore .... ... ... . 
6 Hochmoormischvegetation .... . ..... . 

Sekundäre Hochmoorvegetation (gelb) : 
1 Bultgesellschaften .......... ... . .•. 
2 Schlenkengesellschaften .. . ... ...•... 
3 Bergföhrenhochmoor ........ ...... . 
4 Rüllengesellschaften . ........ .. . . .. . 
5 Birken- und Fichtenmoore .... .•..... 
6 Hochmoormischvegetation .... . __ .. _ 

Hochmoorumfeld (grün): 
7 Wald . . . . .. . ........... . . . . . .•. 
8 Waldweide .. • ............ ..••... 
9 Weide ................. . 

10 Gebüsch, Aufforstung . ... . ... ...... . 
11 Niedermoor, Verlandung ...... ...... . 
12 Wasserflächen (blau) ........ ...... . 
13 Torffelder (braun) ..... . .... . .... . . 
14 Dauerwiese, Matte . . ..... . . . , ..... . 
15 Acker, Kunstwiese .. . . . . . ... .. . . . . . 
16 Siedlung, Garten ... . . . ..... ... ... . 
17 Dolinen ....... _ ..... _ ... ...... . 
18 Mischvegetation . . ......... .•. . ... 
19 Hochstaudenfluren ......... . ..... . 
20 Deponie, Aufschüttung ....... . ..... • 

A 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

0,6 
0,0 
7,8 
0,2 
0,0 
0,0 

2,0 
0,3 
0,0 
0,7 

19,4 
3,0 

3,7 
8,1 
5,0 
1.7 
8,5 
0,3 
1,9 
5,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,8 

Höhe, m: 940 
Datum: 27.2.1986 

Anzahl Teilobjekte : 3 
Kanton(e): XV 
Gemeinde-Nr.: 0 

Objektumfeld (Kontaktzone ) 
(1 = kleinflächig, 2 = großflächig) 
Wald . ... .... . . . ... . .. .......... . 
Weide ......... . ... . . . . .......... . 
Waldweide . . ..... . .. . . . . ... . ...... . 
Gebüsch, Aufforstung .. • . . . ........... 
Dauerwiese, Matte .... • . . . . .. . ....•. _ 
Acker, Kunstwiese . ..... . . .......... . 
Siedlung, Garten ... . ...... .......... . 
Aufschüttung, Deponie ... _ ... _ .... ... . 
Verkehr, Tourismus, Sport ... ... . .•....• 
Drainage ............. ............• 
Dolinen .. . ............ .......... . 
Gewässer ........ . ...... .. _ . ____ _ .. 

Pflanzenarten 

Gefäßpflanzen: 
(1 = selten, 2 = häufig) 
Andromeda polifolia __ . __ . __ _ _ . 
Betula na na .. ... .... . .... _ .. •....•. 
Calluna vulgaris . . . ___ ... _ .... ... _ •.. 
Carex limosa .............. . . .. . _ .•. 
Carex magellanica . ............ . _ . ... . 
Carex pauciflora ....... ... .... . _ .. _ . _ 
Drosera anglica _ . . _ ... __ ... _ . _ •..•.•. 
Drosera intermedia/obovata __ ___ . __ . ___ _ 
Drosera rotundifolia . _ ..... ____ . _ ...•. 
Empetrum nigrum/hermaphroditum . . _ • _ . .. 
E riophorum vaginatum ... _ .. ... __ •.... * 
Lycopodium inundatum ..... _ .. . . 
Melampyrum pratense .. . .... . .. ...... . 
o xycoccus q uad ri pe ta I us/m icrocarpus ..... . 
Pinus montana ........... .. .. ...••.• 
Rhynchospora alba . ... .. . . . . . . ... ___ . 
Scheuchzeria palustris ...... . . . . .....•. 
Trichophorum caespitosum ...... ...... . 
Vaccinium myrtillus • . . .... .. .. •....•. 
Vaccinium uliginosum ...... . ... _ .• __ .. 
Vaccinium vitis-idaea ..... . .... ....... . 

Torfmoose: 
(+ = vorhanden) 
Sphagnum angustifolium ..........•.... 
Sphagnum centrale . . .. ........ ... ... . 
Sphagnum compactum . .......... . ... . 
Sphagnum contortum . . .. __ . ... _ .•. _ .. 
Sphagnum cuspidatum .. ......... .. .... * 
Sphagnum dusenii ..... ••.•..•....... . 
Sphagnum fallax ... .. . .••..••...•.... 
Sphagnum fimbriatum . ........... . . .. . 
Sphagnum flexuosum .. ...•...•....... 
Sphagnumfuscum .... .......... _ ... . 
Sphagnum girgensohnii .. __ . .. _ ... . ... . 
Sphagnum magellanicum .•...••...•....• 
Sphagnum nemoreum ........•.... _ .. . 
Sphagnum obtusum ... ...... _ . _ ..... . 
Sphagnum pal ustre .. . . .......•....... 
Sphagnum papillosum . . .......... . . . . . 
Sphagnum platyphyllum .... ... . ...... . 
Sphagnum plumulosum . .....••...... . . 
Sphagnum pulchrum ... ..... __ . __ ... _ _ 
Sphagnum quinquefarium . . _ .....••.... 
Sphagnum recurvum . . . ......... . . _ . _ . 
Sphagnum robustum ... .... , .. _ • _ . ... . 
Sphagnum rubellum ... .. .. .•• .. .•....• 
Sphagnum subsecundum .....•......... 
Sphagnum tenellum .. . ......•........ 
Sphagnum tenerum .. . . .. __ . __ .... . . . . 
Sphagnum warnstorfii .. ..•..••........ 

* typische Hochmoorarten 
(maximale Anzahl = 7) ..... ___ ... _ ... _ 

2 

2 

2 
1 
1 

1 
1 
2 
2 

2 

2 

2 
2 
2 
1 

2 
2 
2 
2 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
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Karte zum Musterobjekt 

Ausschnitt aus der Landeskarte 1: 50 000, Blatt 221 

Ausschnitt aus der Landeskarte 1: 25000, Blatt 1103 

• primäre Hochmoorflächen 

D sekundäre Hochmoorflächen 

Hochmoorumfeld 

offene Wasserflächen 

• vegetationslose Torffelder 

• 
1-3 
1-20 

Objekt Nr.: 0 

237 

7:3~1 

233 

Objektzentrum 
(im Kartenausschnitt 1: 50 000) 

Teilobjekte 

Kartiereinheiten gemäß Inventarblatt 

Kartengrundlagen reproduziert mit Bewilligung des Bundesamtes für Landestopographie vom 21 .2,1 986 



PHILIPPE GROSVERNIER / ALAIN LUGON / YVAN MAnHEY 

Der Vegetationskomplex 
der Hochmoore 

1 WARUM "VEGETATIONSKOMPLEX"? 

Hochmoore werden durch typische Pflanzengemeinschaften charakte­

risiert (vgl. Band 1, Beiträge 2.1.1 und 2.2.7). Aufgrund der sehr spezi­

ellen Bedingungen des Hochmoors (vgl. auch Band 1, Beiträge 2.1.1 

und 3.1.2) entsteht eine Vegetationsform, die sich durch einen hohen 

Spezialisierungsgrad und eine geringe Artenvielfalt auszeichnet. 

Pflanzensoziologisch gesehen sind einige der vorkommenden Assozia-

tionen nahe mit den Übergangsmooren verwandt (vgl. Band 1, Beiträ­

ge 2.2.6 und 2.2.7). 

In der Natur bilden diese Assoziationen ein sehr feines Mosaik von 

Mikrohabitaten, das sich aus verschiedenen Strukturelementen (Abb. 

1) zusammensetzt. Dazu zählen auch bewaldete Standorte (Föhren­

und Randwälder). In ihrer Gesamtheit bilden die Hochmoor- und 

Übergangsmoor-Gesellschaften sowie die Randwälder den Hoch­

moorkomplex. 

Bei der näheren Betrachtung der Vegetationseinheiten der Hochmoo­

re muss man sich auch bewusst sein, dass die Veränderung der abioti­

schen Bedingungen bedeutend sein kann. Je nach Standort können 

Die Nomenklatur für die Moose 
orientiert sich an SMITH (1980). 

Abb. 1: Schema eines naturnahen 
Hochmoores. 
a Bult 

b Schlenke 

c Moorweiher 

d Schwingrasen 

e Rülle 

f Bergföhrenhochmoor 

g Randwald 

h Randsumpf, Lagg 

Flachmoor 
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solche Veränderungen innerhalb von einigen Metern oder sogar eini- Quelle: verändert nach GRÜNIG et 
gen Dezimetern auftreten. al. (1986) 
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2 DIE HABITATE DES PRIMÄREN HOCHMOORS 

2.1 Die Mikrohabitate des Hochmoorzentrums 

Analog zu den Höhenstufen der Landschaft, denen verschiedene 

Vegetationsformen zugeordnet werden können, kann man die Mikro­

habitate von der Spitze der Bulte bis in die Tiefen der Moorweiher auf 

einer Skala darstellen. Die von SJÖRS (1948), LINDSAY et al. (1985) 

und STEINER (1992) beschriebenen Haupttypen der Hochmoor­

Mikrohabitate werden dabei vor allem von zwei Faktoren bestimmt: 

von der Tiefe des Grundwasserspiegels und vom Säure- und Nähr­

stoffgehalt (vgl. Abb. 2). 

Es werden nachfolgend die von LINDSAY et al. (1985) beschriebenen 

Haupttypen von Mikrohabitaten übernommen (vgl. Abb. 3). 

2 

Abb. 2: Primäres Hochmoor: Vege­
tationsabfolge vom Bulten-Schlen­
ken-Komplex im Vordergrund bis 
zum lichten Föhrenwald im Hinter­
grund. 
Foto: NATURA 
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2.2 Die bewaldeten Habitate 

Gegen den Rand des Hochmoors erscheinen die bewaldeten Bestän­

de. Das Bergföhrenhochmoor (Einheit 3 des Inventars der Hoch- und 

Übergangsmoore der Schweiz, HMI) gehört noch zum Hochmoor­

Vegetationskomplex. Es wird im Mittelland von der Waldföhre (Pinus 
sylvestris) und in den Gebirgen von der Bergföhre (Pinus mugo s. l.) 
dominiert. Die Bestände sind in der Regel so licht, dass die Entwick­

lung der für Hochmoore charakteristischen Pflanzenarten nicht behin­

dert wird. 

Am Rande des Hochmoors, wo der Boden plötzlich abfällt und wo die 

natürliche Entwässerung intensiver ist, erscheinen die Randwälder 

(Birken- und Fichtenmoore, Einheit 5, HMI). Wenn diese keine cha­

rakteristischen Arten des Hochmoors mehr aufweisen, werden sie den 

anderen Wäldern gleichgestellt (Einheit 7, HMI) und als dem Hoch­

moorumfeld zugehörig betrachtet. 

3 

2.2.8 
Abb. 3: Schnitt durch einen Bult und 
eine Schlenke und Verteilung der 
verschiedenen Torfmoos-Arten 
längs dieses Profils. Jede Art besetzt 
eine genau bestimmte Nische, die 
vom Abstand zum Grundwasser­
spiegel definiert wird. Die Buchsta­
ben T und A bezeichnen die terre­
strischen bzw. aquatischen Mikro­
habitate. 

1 Sphagnum imbricatum 

2 Sphagnum rubellum 

3 Sphagnum magellanicum 

4 Sphagnum papillosum 

5 Sphagnum pulchrum 

6 Sphagnum cuspidatum 

Quelle: Verändert nach LINDSAY 
et. al. (1985) 
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Bulte, Torfmooshügel (T3ff4) 
(französisch: buttes, buttes hautes; 
englisch: hummocks, high hummocks) 

Bultflächen (T2) 
(französisch: hauts replats; 
englisch: high ridges) 

Bultfussflächen, Teppichhorizonte (Tl) 
(französisch: bas replats; 
englisch: lawns, low ridges) 

TorfmoosscIdenken (Al) 
(französisch: gouilles a sphaignes; 
englisch: carpet, Sphagnum hollows) 

Torfschlammschlenken (A2) 
(französisch: bourbiers, gouilles; 
englisch: mud-bottom hollows) 

Periodische Kolke (A3) 
(französisch: mares temporaires; 
englisch: drought-sensitive pools) 

Kolke (A4) 
(französisch: mares; 
englisch: permanent pools) 

Rüllen (TA2) 
(französisch: combes d'ecoulement) 

Tab. 1: Übersicht über die Mikroha­
bitate eines Hochmoors. 
Im Bundesinventar der Hoch- und 
Übergangsmoore werden die Bulte, 
die Bultflächen und die Teppichho­
rizonte (T3 bis Tl) in der Einheit 1 
(Bultgesellschaften), die Torfmoos­
schlenken (Al) und die Torf-

Aufgewölbte, von Torfmoosen dominierte Strukturen von 
0,3 bis 1 m Höhe (1 - 2 m bei T4) und einem Durchmes-
ser von 1 bis 2 m. Man findet aber häufig auch Flechten, 
Zwergsträucher und kleinwüchsige Föhren. 

Mehr oder weniger flache, von Torfmoosen bedeckte 
Zonen, die sich zwischen 10 und 30 cm oberhalb des 
Grundwasserspiegels befinden und dicht von Zwergsträu-
chern bewachsen sind. 

Relativ flache Zonen, die bis zu 10 cm oberhalb des 
Grundwasserspiegels liegen. Sphagnum magellanicum 
oder S. papillosum dominieren die Moosschicht. Das Bild 
der Pflanzengemeinschaften wird durch das Scheidige 
Wollgras (Eriophorum vaginatum) bestimmt. 

Kleine Senken von 0 bis 10 cm Tiefe, durch Torfmoos-
rasen besetzt. 

Kleine temporäre Schlammwasserflächen von 0 bis 20 cm 
Tiefe, die im Sommer austrocknen. Sie sind durch einen 
geringen Torfmoosbewuchs und eine lückige Kraut-
schicht gekennzeichnet. 

Wasserstellen, die periodisch austrocknen können, aber 
zum grössten Teil vegetationslos sind. 

Dauernd wassergefüllte Moorseen, die mehrere Meter 
Tiefe und Durchmesser erreichen können, mit schwim-
menden Torfmoosen. Mit Rhizomen versehene Sumpf-
pflanzen wachsen vom Rand her in die offenen Wasser-
flächen ein. 

Kleine, natürlich entstandene Rinnen, in denen das über-
schüssige saure Wasser vom Hochmoor zum Rand fliesst. 
Die Vegetation wird von Seggen (Carex lasiocarpa, 
C. rostrata) und von Sphagnum fallax dominiert. 

schlammschlenken (A2) in der Ein­
heit 2 (Schlenkengesellschaften) und 
die Rüllen (TA2) in der Einheit 4 
zusammengefasst. 
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3 DIE SEKUNDÄREN HABITATE 

In der Schweiz befinden sich nur noch 35 % der Hochmoore im 

primären Zustand (GRÜNIG et al. 1986). Die Nutzung der Moore 

(vgl. Band 1, Beitrag 3.2.4) hat auch die Hochmoore tiefgreifend verän­

dert (Entwässerung, Änderung der Topographie, Eutrophierung, usw; 

vgl. Abb. 4). Die verschiedenen sekundären Standorte (vgl. Abb. 5) 

haben sich ausgedehnt. Hochspezialisierte Hochmoor-Lebensgemein­

schaften sind dadurch benachteiligt. 
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2.2.8 

Abb. 4: Sekundäres Hochmoor; der 
Vegetationskomplex im Vorder­
grund ist durch eine Drainage beein­
flusst. Bei der Fläche im Mittel­
grund handelt es sich um einen gros­
sen Torfstich, auf dem sich in der 
Zwischenzeit wieder ein Übergangs­
moor eingestellt hat. 
Foto: NATURA 
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Abb. 5: Schema eines sekundären 
Hochmoors. 
a Torfhügel 

b Abgetorfte Fläche 

c Torfschlammschlenken 

d Überrieselungsflächen 

e Erosionsrinnen 

f Drainagekanal 

g Drainagegraben 

b Torfstichkante 

Torfstich 
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Torfhügel (T4, TS) 
(französisch: tertres; 
englisch: hags) 

Abgetorfte Flächen (Tl, A2) 
(französisch: surfaces rach~es; 
englisch: rnilled peat fields) 

Torfschlammschlenken (A2) 
(französisch: depressions bourbeuses; 
englisch: mud-bottom hollows) 

Überrieselungsflächen (TA2) 
(französisch: surfaces de ruissellement; 
englisch: runnels, overflows) 

Erosionsrinnen (TA2) 
(französisch: rigoles d'erosion; 
englisch: erosion channels) 

Drainagekanäle, Drainagegräben (TA2, A3, A4) 
(französisch: fosses, canaux de drainage; 
englisch: drainage ditches) 

Torfstichkante (T4, TS) 
(französisch: murs d'exploitation de tourbe) 

Torfstiche (TA2, A2, A3, A4) 
(französisch: creuses, fosses de tourbage; 
englisch: peat pits) 

Tab. 2: Übersicht über die sekundä­
ren Mikrohabitate. 

Nicht bewirtschaftete, stark ausgetrocknete Zonen, die 
als Folge des Torfabbaus die Umgebung um 1 bis 4 m 
überragen. 

Mehr oder weniger flache Zonen von abgetragenem, 
nacktem Torf (Gewinnung von Gartentorf). 
Die Einstrahlungs-, Temperatur- und Feuchtigkeitsbe-
dingungen unterliegen extremen Schwankungen. 

Temporäre und wenig tiefe Wasserstellen auf abgetorften 
Flächen. 

Nackte Torfflächen am Hang, die, bedingt durch den 
Wasserabfluss an der Oberfläche, einem Wechsel von 
trockenen und nassen Perioden unterliegen. 

Rinnen von einigen Dezimetern bis mehr als 1 m TIefe, 
die durch lokale Erosionseinwirkungen infolge von 
Abtorfung oder Beweidung entstanden sind. Die Boden-
bedingungen sind denen der Rüllen ähnlich. 

Drainagekanäle messen in Breite und Tiefe nur einige 
Zentimeter und werden nur zeitweilig von Wasser durch-
flossen. Drainagegräben können 2 bis 3 m breit und mehr 
als 1 m tief sein. In ihnen kann das Wasser an einigen 
Stellen permanent stehen. 

Ränder der ehemaligen Torfabbauflächen, die nackte, 3 
bis 4 m hohe Torfwände bilden können. 

Gruben, die durch den Abbau von Torf als Brennmaterial 
entstanden sind. Manche dieser einige Meter tiefen Torf-
stiche erstrecken sich über mehrere Aren, andere sind 
nicht grösser als einige Quadratmeter. 
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4 DIE VEGETATIONSEINHEITEN DER PRIMÄREN 

HOCHMOORE 

4.1 Die Vegetation der aquatischen Standorte 

4.1.1 Kolke und Schlenken des Rhynchosporion albae Koch 1926 

Diese Pflanzengesellschaften sind im Band 1, Beitrag 2.2.6 genauer 

beschrieben. Nachfolgend sollen kurz einige wichtige Details im Zu­

sammenhang mit ihrem Vorkommen in den Hochmooren erläutert 

werden. 

In der Assoziation des Caricetum limosae Osvald 1923 em. Dierssen 

1982 werden mehrere Subassoziationen unterschieden, die auf sauren 

oligotrophen bis subneutroklinen mesotrophen Wasserstand orten der 

Typen A1-A3 vorkommen. Reicher in der Artenzusammensetzung, 

erlangt das Rhynchosporetum albae Koch 1926 selten einen vollen 

Deckungsgrad. Die Torfmoose (Sphagnum cuspidatum, S. tenellum 

neben anderen Differentialarten von Subassoziationen) vertragen nur 

schlecht die sehr starken Feuchtigkeitsschwankungen der von der 

Assoziation bedeckten Schlenken vom Typ A2. 

4.1.2 RüDen des Caricion lasiocarpae Vanden Berghen in Lebrun 

et al.1949 

Die Assoziationen Caricetum lasiocarpae und Caricetum rostratae 

Osvald 1923 em. Dierssen 1982 sind typisch für die RüBen (Typ TA2). 

Man findet sie aber auch in den oligotropheren Schlenken, wo die 

Torfmoose einen durchgehenden Teppich bilden (Typ Al). 

4.2 Die Vegetation der terrestrischen Standorte 

4.2.1 Bultflächen und Hügel des Oxycocco-Empetrion hermaphroditi 

Nordhagen ex Tüxen 1937 

Empetro hermaphroditi-Sphagnetum fusci (Du Rietz 1925) em. 

Dierssen 1982 

Diese relativ seltene Assoziation, für die Betula nana, Empetrum her­

maphroditum und Vaccinium oxycoccos typisch sind, ist durch die 

Dominanz von Sphagnum fuscum (Differentialart) geprägt. Sie weist 

jedoch auch die für Sphagnetum magellanici charakteristischen Pflan­

zenarten auf (vgl. Ziffer 4.2.2). 

8 



Diese Assoziation bildet oft sehr hohe Bulte (T3) mit steilen Flanken 

(T4) und mehr oder weniger feuchte Bultflächenffeppichhorizonte 

mit zahlreichen Zwergsträuchern (Typen 1'2 und Tl). 

Die Dominanz von Sphagnum fuscum beruht auf dem Einfluss eines 

kontinentaleren Klimas. Deshalb findet man diese Assoziation haupt­

sächlich in den östlichen Zentralalpen, wo sie aber immer noch selten 

ist. 

Scirpo cespitosi-Sphagnetum compacti Waren 1926 em. Dierssen 1982 

Das Bild dieser relativ arten armen Assoziation, die häufig grössere 

Flächen bedeckt, wird dominiert von Scirpus cespitosus und Spha­

gnum compactum im Wechsel mit vegetationslosen Torfflächen. Diese 

beiden Arten sind jedoch nur Differentialarten der Assoziation, da sie 

auch in anderen Pflanzengesellschaften zur Dominanz gelangen kön­

nen. 

Diese Assoziation kann als in der Höhe mit dem Sphagnetum magella­

nici vikarüerend betrachtet werden. Sie besiedelt Bultfussflächen (Typ 

Tl), seltener Torfschlammschlenken (Typ A2) und bildet kaum Torf, 

entweder aufgrund ungünstiger klimatischer Bedingungen oder als 

Folge einer Entwässerung. Jedenfalls braucht sie reichliche Nieder­

schläge, die zumindest zeitweilig eine optimale Bodenfeuchtigkeit 

sicherstellen. Jede grössere Entwässerung ist für sie verhängnisvoll. 

Zudem ist diese Assoziation charakteristisch für zu stark beweidete 

Flächen mit vegetationslosen TorfsteIlen und Erosionserscheinungen. 

Das Scirpo cespitosi-Sphagnetum compacti ist in den (Vor-)Alpen häu­

fig, im Jura selten bis fehlend. 

4.2.2 TorfmoosschJenken, Bultflächen und Hügel des Sphagnion ma­

gellanici Kästner & FIössner 1933 em. Dierssen in Oberdorfer et aI. 

1977 nom mut. (= Sphagnion medii) 

Sphagnetum magellanici Kästner & FIössner 1933 nom. mut. (= Spha­

gnetum medii) 

Das Sphagnetum magellanici ist wohl die typischste Pflanzengesell­

schaft der Hochmoore. Obwohl sie keine charakteristische Pflanzenar­

ten enthält, zeichnet sie sich durch eine typische Kombination von Dif­

ferentialarten aus wie Sphagnum magellanicum, S. capillifolium, 

Polytrichum strictum, Eriophorum vaginatum, Ca rex pauciflora, Vacci­

nium oxycoccos, V. uliginosum, Andromeda polifolia, Drosera rotundi­

folia. 

Calluna vulgaris tritt hier häufig auf und obwohl Pinus mugo s. 1. in 

Form von einzelnen Bäumen vorkommen kann, bleibt das Sphag-
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netum magellanici ein vorwiegend waldfreier Pflanzenbestand, der oli­

gotrophe und saure Standorte bevorzugt. 

Diese Pflanzengesellschaft besiedelt hauptsächlich Bultflächenffep­

pichhorizonte (Typen Tl und TI). Sie erstreckt sich aber auch auf die 

minerotrophen Torfmoosschlenken (Typ Al; Scheuchzeria palustris­

Subassoziation mit Ca rex limosa) und auf die Bulte (Typen T3 und T4; 

Sphagnum jUscum-Subassoziation). 

Sphagnetum magellanici kommt in der Schweiz häufig vor, hauptsäch­

lich in den Voralpen und im Jura. 

Eriophoro vaginati-Scirpetum cespitosi Rübel1933 nom. mut. (= Scir­

petum austriaci Osvald 1923 em. Stein er 1992) 
Diese Assoziation ersetzt das Sphagnetum magellanici in der subalpi­

nen Stufe. Charakterisiert durch das Vorhandensein von Scirpus 

cespitosus, neben typischen Arten der Oxycocco-Sphagnetea, werden 

häufig die gleichen Mikrostandorte (T4 bis Tl, Al) besiedelt. Je nach 

trophischen Verhältnissen oder Feuchtigkeitsgrad des Lebensraumes 

können mehrere Subassoziationen unterschieden werden. Man findet 

die Assoziation aber auch auf nackten, wechselfeuchten Torfflächen 

(Überrieselung auf Hängen, Viehtritt, Typ TA2). 

Das Eriophoro vaginati-Scirpetum cespitosi ist in den Alpen und Vor­

alpen zu finden. Im Jura ist diese Pflanzengesellschaft nur auf französi­

schem Gebiet gut entwickelt, wo sie auf gleicher Höhe in der Nähe 

des Sphagnetum magellanici vorkommt. 

PitlO mugo-Sphagnetum magellanici (Kästner & Flössner) Neuhäusl 
1969 nom. mut. 
Das Pino mugo-Sphagnetum ist die typische Wald-Assoziation der 

Hochmoore. Sie ist durch Pinus mugo agg. (inbegr. P mugo Turra 

s.str., P uncinata Mill. ex Mirb. s.str. und P rotundata Link) und das 

Vorhandensein von Differentialarten des Sphagnion magellanici 

gekennzeichnet. P mugo hat nur in den östlichen Zentralalpen eine 

liegende Form (niedriger Busch, die Äste flach auf dem Boden ausge­

breitet); für die Voralpen und den Jura sind die aufrechten Formen 

typisch. 

Diese Assoziation entwickelt sich im Randbereich der Hochmoore 

rund um den Zentrumskomplex Bult-Bultfläche/Teppichhorizont­

Schlenken der Typen Tl bis T3, an weniger feuchten, aber immer sau­

ren Stellen. 

Gegen das Zentrum des Hochmoores ist die typische Subassoziation 

sehr offen und enthält nur kleine, kümmerliche Bäume. Im Unterholz 

dominieren Vaccinium uliginosum und Eriophorum vaginatum. Die 
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Torfmoose (Sphagnum magellanicum, S. capillifolium) bilden einen 

durchgehenden Teppich. Gegen den Rand des Moores zeigt die Cla­

donia arbuscula-Subassoziation ein geschlosseneres Bild, und die 

Föhren wachsen aufrecht und hoch. Andromeda polifolia, Vaccinium 

oxycoccos und Drosera rotundifolia verschwinden und V myrtillus 

dominiert über V uliginosum. Der Torfmoosteppich ist häufig auf­

gelockert, und die Bulten-Schlenken-Struktur schwächt sich ab. 
Diese Assoziation ist in den Hochmooren der Schweiz häufig. Die 

Rodungen für den Torfabbau haben die Ausdehnung dieser primären 

Moorwälder stark reduziert. Anderseits dürften Entwässerungen, 

wenn sie nicht zu intensiv waren, die Ausbreitung von Föhren auf 

ansonsten unbewaldeten Hochmooren gefördert haben (vgl. Ziffer 5). 

4.3 Die Vegetation der Randwälder; Gürtel-Fichtenmoor des Vacci­

nio-Piceion Braun-Blanquet 1939 em. Kielland-Lund 1967 

Bazzanio-Piceetum Braun-Blanquet 1939 

Picea abies bestimmt das Bild dieser von Bazzania tri/obata, Spha­

gnum girgensohnii und von Dicranum scoparium als Differentialart 

sowie der Fichte charakterisierten Assoziation. Unter anderen prägen­

den Arten der Pflanzengesellschaft ist Lycopodium annotinum eine 

Charakterart der Klasse (Vaccinio-Piceetalia) und des Verbandes 

(Vaccinio-Piceion), wogegen Vaccinium myrtillus, V vitis-idaea, Pleu­

rozium schreberi und Hylocomium splendens Charakterarten der Ord­

nung (Vaccinio-Piceetea) sind. 

Der Torfabbau im Randbereich der Hochmoore und die landwirt­

schaftliche Nutzung haben diese Art Randwald oft verändert oder gar 

zerstört. In der Schweiz gibt es daher keine grossflächigen primären 
Bestände mehr. 
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5 DIE VEGETATIONS EINHEITEN DER SEKUNDÄREN 

HOCHMOORE 

Die Beschreibung der sekundären Vegetationstypen beruht auf flori­

stischen, aber vor allem auch auf physiognomischen oder strukturellen 

Kriterien (biologische Typen, Stratifikation, Habitat). Sie geht damit 

weiter als die einfache Bestimmung eines pflanzensoziologisch be­

kannten Bestandes. 

Jeder Vegetationstyp gehört im allgemeinen zu einer Sukzession, 

deren Anfangspunkt von der Art und Intensität der menschlichen 

Störungen bestimmt wird (Abb. 6). Die korrekte Pflege eines 

Hochmoores, v.a. im Hinblick auf die Wiederherstellung gestörter 

Lebensräume, setzt voraus, dass die Herkunft und das Entwicklungs­

potential einer Pflanzengesellschaft bekannt sind. 

5.1 Heiden und Kraut- oder Moosfazies 

Heiden sind Pflanzenbestände, in denen Zwergsträucher dominieren. 

Man unterscheidet je nach dominanter Art verschiedene Heidetypen. 

Die häufigsten sind die Calluna vulgaris-Heiden. Das seltene Vorkom­

men von Torfmoosen zeigt, dass diese Standorte am Ende einer Ent­

wicklung stehen und unnatürlich entstanden sind (Torfhügel und Torf­

stichkanten, T4 und T5). 

Sphagnetum magellanici I Sphagnetum magellanici II 

r(~f""~ t tl ~ .. ~ ; Pino mugo-Sphagnetum 

~:} \ S~kundäre Wälder k I magellanici II 

[;]~~ V cl (:(, 
iiJ \l. ". '-~. '',.'" Eriophorum vaginatum-Fazies, , 
~j l Torfmoose und Chamaephyten /, 

~~ H~den mit Calluna vulgaris l Sekundäre fFöhrenwälder 
Wl und ErioPhor.um vaginatum ...,Jfauf Eriophorum vaginatum-
tj f-~ i/P ./. Fazies und Torfmoose 
~ 1\,,' \ Eriophorum vaginarum-
J~ \\ ~ Fazies und Torfmoose 
.1'8 , 
~l 
~l 

V 
Eriophorum vaginatum-Fazies 

~ 
Nackter Torf 
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Bei der ausserordentlichen Viel­
falt der sekundären Standorte 
genügt die klassische Pflanzenso­
ziologie nicht mehr, um die 
Standorte genügend charakteri­
sieren zu können (zu kleine und 
zerstückelte Flächen, Fehlen 
charakteristischer Artenkombi­
nationen, faziesbildende Domi­
nanzarten). Um diesen Nachteil 
auszugleichen, haben GROS­
VERNIER et al. (1992) eine 
Typologie der sekundären Torf­
standorte vorgeschlagen. Der 
Hauptvorteil dieser Typologie 
liegt darin, dass sie erlaubt, die 
meisten sekundären Standorte 
als Stadien verschiedener Pflan­
zensukzessionen darzustellen 
(MATTHEY, 1996). 

Abb. 6: Darstellung der Stadien 
einer Sukzession mit Eriophorum 
vaginatum-Fazies. 

.-- progressive Sukzession 
""" ,"', .., regressive Sukzession 
Es sind hier nicht alle Typen und 
Sukzessionswege dargestellt. 



Sind die hydrologischen Bedingungen nicht allzu ungünstig (abgetorf­

te Flächen, Nutzungsgräben, Typ A2), so kann sich ein Torfmoostep­

pich entwickeln, auf dem sich charakteristische Arten der Oxycocco­

Sphagnetea ansiedeln können. Es handelt sich dabei um Evolutions­

stadien, die durch eine fortschreitende Sukzession zur Wiederherstel­

lung von Pflanzengesellschaften führen, die nahe mit dem Sphag­

netum magellanici verwandt sind (MATTHEY, 1996). 

Wird das Bild eines solchen Evolutionsstadiums von einer oder weni­

gen Arten dominiert, spricht man von einer Fazies. Auf saurem oligo­

mesotrophem Torf bestehen die dominanten Fazies aus Hemikrypto­

phyten (überdauernde, horstbildende Krautpflanzen) wie Eriophorum 

vaginatum, Scirpus cespitosus oder Molinia caerulea, die dichte Horste 

bilden. 

Günstige Habitate, wie Torfschlammschlenken (A2), Drainagegräben 

oder Torfstiche (Typen Al bis A3), erlauben eine schnelle Rückkehr 

der Torfmoose (Sphagnum fallax ist eine häufige Pionierart) . Ande­

rerseits fehlen in ungünstigeren Habitaten wie Torfhügeln (T5 und 

T4), abgetorften Flächen (Tl), Überrieselungsflächen oder Erosions­

rillen (TA2) die Torfmoose generell. Durch eine Förderung der Ent­

wicklung der Eriophorum vaginatum-Fazies kann man indirekt zur 

Wiederherstellung von Torfmoosgemeinschaften beitragen (vgl. 

Kasten). 

Die bestentwickelten Stadien der Fazies mit Eriophorum vaginatum 

und Sphagnum recurvum S.l. haben die Tendenz, Pflanzengesellschaf­

ten zu bilden, die aus pflanzensoziologischer Sicht dem Sphagnetum 

magellanici nahe verwandt sind. Sie formen eine in der Schweiz weit 

verbreitete sekundäre Pflanzengesellschaft. Die Scirpus cespitosus­

Fazies weist Elemente des Eriophoro vaginati-Scirpetum cespitosi oder 

des Scirpo cespitosi-Sphagnetum compacti auf. 

Die trockensten Habitate wie abgetorfte Flächen (Tl), Torfhügel oder 

bestimmte Torfstichkanten (T4, T5) bieten teilweise ungünstige Stan­

dortbedingungen für Gefässpflanzen und werden oft von sehr dichten 

Moosrasen wiederbesiedelt. Polytrichum strictum ist die Hauptpio­

nierart. Sie bereitet sozusagen den Boden vor für die Rückkehr der 

Torfmoose und der höheren Pflanzen. Das Wiederauftreten von Cha­

maephyten wie Vaccinium uliginosum, Calluna vulgaris oder seltener 

Betula nana, Vaccinium oxycoccos und von Sphagnum magellanicum 

zeigt die zunehmende Rückkehr zu Bedingungen an, die für Heiden 

günstig sind und bei fortschreitender Evolution zum Sphagnetum 

magellanici führen. 

Die Polytrichum strictum-Fazies kann während mehrerer Jahrzehnte 

stabile Stadien bilden, bevor insbesondere die hydrologischen Bedin-
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Vor allem die horstartige Struk­
tur des Eriophorum vaginatum 
trägt zur Bildung spezieller 
mikroklimatischer Bedingungen 
am Boden bei (MATIHEY, 
1996). Die relativ erhöhte 
Umgebungsfeuchtigkeit unter 
der Grasdecke kann entschei­
dend zum Wiederauftreten von 
Torfmoosen beitragen und dies 
selbst bei fehlendem Anstieg des 
Grundwasserspiegels (GROS­
VERNIER, 1996). 
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gungen eine Wiederansiedlung der Torfmoose erlauben. Innerhalb 

von 40 bis 50 Jahren ist sogar die Wiederherstellung eines sekundären 

Sphagnetum magellanici möglich (MATTHEY, 1996). 

5.2 Sekundäre Wälder 

Auch wenn keine Rodung oder Torfgewinnung stattfindet, kann eine 

Absenkung des mittleren jährlichen Grundwasserspiegels um 10 bis 20 

cm ausreichen, um einen Rückgang der Sphagnion magellanici-Gesell­

schaften und der Föhrenwälder des Vaccinio-Piceion zu bewirken. 

Zuerst profitiert die Föhre (Pinus mugo s. 1.) von dieser Trockenle­

gung und besiedelt das ganze Hochmoor (SCHULTHESS, 1990). 

Wenn sich die Austrocknung weiter verstärkt, verschwinden die cha­

rakteristischen Arten des Hochmoores. Die Föhrenwälder des Hoch­

moorumfeldes erfüllen dann nicht mehr die Kriterien, die gemäss 

Bundesinventar die Vegetation der Hochmoore definieren. Sie ge­

hören jetzt zur Subassoziation Cladonia arbuscula des Pino mugo­

Sphagnetum magellanici. Schliesslich beobachtet man in den letzten 

Stadien der Entwicklung eine zunehmende Verdrängung der Föhren 

durch Fichten (Picea abies), die diese Pflanzengesellschaft in sekundä­

re, dem Bazzanio-Piceetum verwandte Fichtenwälder verwandelt. 

An hydrologisch günstigen Standorten, namentlich in den grösseren 

Torfgräben des Typs TA2, führt der Verlauf der Sukzession zur Bil­

dung von Laubmischwäldern (vor allem BetuLa pubescens, B. pendula) 

und Nadelwäldern (Picea abies, Pinus sylvestris). Dort kommen 

Torfmoose regelmässig vor mit Sphagnum fallax, S. magellanicum und 

S. capillifolium sowie anderen Arten der Oxycocco-Sphagnetea, (z.B. 

Scheidiges Wollgras, Eriophorum vaginatum oder Moosbeere, Vacci­

nium oxycoccos). Je nachdem ob Pinus sylvestris, BetuLa pubescens 

oder B. pendula dominiert, sind die Pflanzengemeinschaften mit dem 

Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris Kleist 1929 em. Matuskievicz 

1962 oder dem Vaccinio uliginosi-BetuLetum carpaticae Lohm & Bohm 

1972 em. B. & K. Dierssen 1984 (Verband des Phyllodoco-Vaccinion 

Nordhagen 1936) verwandt. 

5.3 Sekundäre azidokline F1aclunoore 

Da, wo die Torfschicht durch Abbau stark abgetragen wurde, müssen 

die Pflanzen mit weniger dicken und stärker minerotrophen Torfbö­

den vorliebnehmen. So entwickeln sich bis ins Zentrum des ehemali-
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gen Hochmoores pnanzengeseJ lschaften, die von charakteristischen 

Arten der Flach- oder Übergangsmoore dominiert werden, (vgl. Band 

l , Beit räge 2.2.3 bis 2.2.7). Die Arten der Oxycocco-Sphagnetea sind 

hier häufig, da diese sekundären pnanzengesellschaften Sukzessions­

stad ien auf dem Weg zur Wiederherstellung von zunehmend sauren 

und oligotrophen pnanzengeseUschaften bi lden . Am Ende steht dann 

die Bildung sekundärer Assoziationen des Sphagllion magellllnici. 

Die Unterscheidung dieser seku ndären Flachmoore von Flachmoor­

einheiten auf nicht torfigen Böden hat eine grosse Bedeutung, wenn 

es um POcge und Wiederherstellu ng von Hochmooren geht. 
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6 BEDEUTUNG FÜR DEN NATURSCHUTZ 

6.1 Botanische Bedeutung 

Die Hochmoore stellen den einzigen Lebensraum von verschiedenen 

hochspezialisierten Pflanzenarten (z.B. Drosera rotundifolia, Andro­

meda polifolia, Eriophorum vaginatum oder Vaccinium oxycoccos; vgl. 

Band 1, Beiträge 2.1.1 und 2.2.7) sowie gewissen Moos- und Flechten­

arten dar. 

6.2 Zoologische Bedeutung 

Verschiedene Tierarten sind ebenfalls strikt an Hochmoore gebunden. 

Libellen wie die Arktische Smaragdlibelle (Somatochlora arctica) oder 

die Moosjungfern (Leucorrhinia pectoralis, L. dubia) nutzen die klei­

nen primären oder sekundären Wasserlebensräume wie auch be­

stimmte Spinnen und Wasserkäfer (vgl. Band 1, Beiträge 3.3.2 und 

3.4.2) 

Verschiedene Schmetterlinge hängen für die Entwicklung ihrer Rau­

pen von charakteristischen Pflanzenarten der Hochmoore ab, bei­

spielsweise der Hochmoorperlmuttfalter (Boloria aquilonaris) oder 

der Hochmoorgebling (Colias palaeno; vgl. Band 1, Beitrag 3.4.2). 

Durch die Zerstörung der Hochmoore sind diese Arten stark bedroht. 

Verschiedene Arten, deren ursprünglicher Lebensraum durch mensch­

liche Aktivitäten (insbesondere Intensivierung der landwirtschaftli­

chen Nutzung feuchter Wiesen) gestört wurde, treffen nur noch in den 

Mooren Ersatzlebensräume an. Der Wiesenpieper (Anthus pratensis) 

hat hier Zuflucht gefunden wie auch zahlreiche Schmetterlings arten. 

Die zunehmende Aufgabe extensiver landwirtschaftlicher Nutzungs­

formen, wie sie Z.B. noch in der Region Rothenthurm vorhanden sind, 

führen zur Bildung von Brachflächen, deren dichter Pflanzenwuchs 

zum Verschwinden der erwähnten Arten führen kann (vgl. auch Band 

1, Beitrag 3.3.1). 
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REDAKTION 

Erläuterungen 
zu den Inventaren 

Die Bundesinventare der Hoch- und Flachmoore sowie der MOOf­

landschaften sind erstellt. War die Gruppe der involvierten Personen, 

Amtsstellen und Institutionen bei der Durchführung der Inventare 

eng begrenzt, wächst die Zahl der Ansprechpartner und der Betroffe­

nen mit der Vernehmlassung und der nachfolgenden rechtlichen Um­
setzung der Inventare rasch an. Gleichzeitig eröffnen sich neue Pro­

bleme und ergeben sich neue Fragen. Ebenso hat sich im Zuge der 

Vernehmlassungen gezeigt, dass ein Bedarf nach weiteren Klärungen 

besteht. Diesem Umstand wird Rechnung getragen, indem im vorlie­

genden Kapitel Fragen beantwortet und Probleme erörtert werden. 

Es wird eröffnet mit einer Serie von Erläuterungen zu Fragen, welche 

in der Vernehmlassung zum Flachmoorinventar aufgeworfen wurden. 

Nach Bedarf folgen weitere Beiträge, und zwar zu allen drei Inventa­

ren. 
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MARIO F. BROGGI 

Fragen und Antworten 
zum Flachmoorinventar 

1 EINLEITUNG 

Nach der Erarbeitung des Flachmoorinventars wurden breite Kreise, 

namentlich die Kantone, zur Vernehmlassung eingeladen. Seitens der 

Vernehmlasser wurden viele Fragen und Forderungen gestellt, aber 

auch Vorschläge unterbreitet. Dabei stellte sich heraus, dass den Stel­

lungnahmen einige Missverständnisse zugrundelagen und verschiede­

ne Rahmenbedingungen für die Inventarisierung wie auch der nach­

folgenden Schritte der Umsetzung unklar sind. Der vorliegende Bei­

trag beantwortet die wichtigsten Fragen. 
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2 ERLÄUTERUNGE~GERBEG~ 

2.1 Perimeter der Flachmoore im Bundesinventar 

Frage: Was wird im Bundesinventar der Flachmoore von nationaler 

Bedeutung auf der Landeskarte dargestellt? 

2.1.1 Ausgangslage 

Mit dem Bundesinventar der Flachmoore gemäss Art. 18a Abs. 1 

NHG bezeichnet der Bundesrat die Biotope von nationaler Bedeu­

tung, bestimmt deren Lage und legt das Schutzziel fest. 

Feststellungsverfahren: 

Das Flachmoorinventar wurde nach gesamtschweizerisch einheitli­

chen Kriterien erhoben und im Massstab 1:25'000 kartiert. Es stellte 

vorerst eine Bestandesaufnahme von Biotopen von voraussichtlich 

nationaler Bedeutung dar (zu den Grundlagen hierzu vgl. BUWAL, 

1991). Nichtflachmoorflächen innerhalb der Flachmoore wurden aus­

kartiert, wenn sie grässer als 0.25 ha waren. Dies ist die Grenze der 

Darstellbarkeit auf der Landeskarte1:25'000. Kleinere Flächen in­

nerhalb der Biotope, deren Vegetation nicht den Kriterien der Flach­

moorkartierung entsprach, wurden dem Flachmoor zugeschlagen. Ihr 

geschätzter Anteil an der Biotopfläche wurde auf dem Inventarblatt in 

Prozent festgehalten. 

Flachmoore, deren Fläche 1 ha unterschreitet, wurden weder kartiert 

noch bewertet. 

Pufferzonen wurden im Rahmen der Inventarisierung nicht ausge­

schieden. Deren Festlegung bedarf weiterer Abklärungen im Rahmen 

der Umsetzung des Moorschutzes, was Aufgabe der Kantone ist. 

2.1.2 Antwort 

Im Bundesinventar wird somit einzig festgestellt, wo und in welcher 

Ausdehnung ein Flachmoorbiotop von nationaler Bedeutung vorliegt. 

Die Genauigkeit der Darstellbarkeit im Kartierungsmassstab von 

1:25'000 liegt bei rund 10-20 m, so dass das Bundesinventar noch keine 

Parzellenschärfe erlangt. Es bildet somit lediglich die Grundlage für 

die spätere Umsetzung des Moorschutzes durch die Kantone. 

Die Ergebnisse des Flachmoorinventars wurden den Kantonen zur 

Vernehmlassung unterbreitet. Wo es fachlich notwendig ist, wird in 

Zusammenarbeit mit den Kantonen der Perimeter angepasst oder die 

Bewertung überprüft. In einigen Kantonen bzw. für einzelne Biotope 

ist diese Bereinigung in der Zwischenzeit erfolgt. 
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Während die Feststellung der Flachmoore von nationaler Bedeutung 

eine Aufgabe des Bundes ist, obliegt der Schutz dieser Moore gemäss 

Art. 18a, Abs. 2 NHG den Kantonen. Alle über die Feststellung hin­

ausgehenden Massnahmen wie die parzellenscharfe Abgrenzung, die 

Festlegung de~ Pufferzonen, der Einbezug von tatsächlichen wie po­

tentiellen Regenerationsflächen, geplante Entbuschungen ehemaliger 

Flachmoorparzellen u.ä.m. sind nicht im Bundesinventar dargestellt, 

sondern sind eine Angelegenheit der Umsetzung, also Sache der Kan­

tone. 
Die Umsetzung des Moorschutzes gemäss Art. 18a, Abs. 2 NHG er­

fordert neben der parzellenscharfen Abgrenzung u.a. die Ausschei­

dung einer ökologisch ausreichenden Pufferzone und die Darstellung 

der Schutz- und Pflegemassnahmen, welche zur Erhaltung des Flach­

moors nötig sind. Hierfür muss in einem grösseren Massstab, in der 

Regel im Massstab 1:5'000, gearbeitet werden. 
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Abb. 1: Das Schutzobjekt besteht 
aus dem Biotop von nationaler Be­
deutung (Inventarobjekt), erweitert 
um die Pufferzonen. Das spätere all­
fällige Schutzgebiet des Kantons 
kann weitere naturnahe Biotopty­
pen und Revitalisierungsflächen ent­
halten. 

-
-

Objekt; Inventarobjekt: 
Flachmoor von nationa­
ler Bedeutung = Peri­
meter im Bundesinven­
tar Flachmoor 

Pufferzone 

Pufferzone mit abgestuf­
ter Nutzung 

Revitalisierungsfläche 

Grenze eines allfälligen 
Schutzgebietes 
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Das im Feststellungsverfahren bezeichnete Flachmoor von nationaler 

Bedeutung (= Objekt oder Inventarobjekt), erweitert um die aus der 

Umsetzung resultierenden ökologisch ausreichenden Pufferzonen, all­

fälligen Revitalisierungsflächen und anderen naturnahen Flächen, bil­

den zusammen das Schutzgebiet. 

Hinweise zu den Anforderungen, welche an die Schutz- und Pflege­

massnahmen gestellt werden, sind dem Moorhandbuch zu entnehmen 

(vgl. z.B. Band 2, Beitrag 1.1.2). 

2.2 Pufferzonen 

Frage: Was sind "ökologisch ausreichende Pufferzonen" um Moor­

biotope? 

2.2.1 Ausgangslage 

Wie in der Hochmoorverordnung vom 21. Januar 1991 ist auch im 

Entwurf der Flachmoorverordnung vorgesehen, dass die Kantone an­

grenzend an die Moorbiotope ökologisch ausreichende Pufferzonen 

ausscheiden. Beide zusammen bilden das Schutzobjekt. 

Die Notwendigkeit von Pufferzonen wird kaum bestritten, hingegen 

gibt es Unklarheiten über Abgrenzung und Bewirtschaftung. 

2.2.2 Antwort 

Analog zur Hochmoorverordnung soll auch bei den Flachmooren die 

Pufferzone Bestandteil des Schutzobjektes sein. Die Bestimmungen 

für die Pufferzone sind somit auch in der entsprechenden Verordnung 

aufgeführt. Daraus erwachsende Nutzungseinschränkungen sollen ab­

gegolten werden. 

Pufferzonen haben vor allem die Funktion, Nährstoffeinwirkungen 

aus dem angrenzenden, intensiv genutzten Kulturland aufzufangen 

und andere schädliche Einwirkungen abzuhalten. Die Ausscheidung 

soll insbesondere auch auf tierökologische Ansprüche Rücksicht neh­

men. Hierzu liefern die kantonalen und gesamtschweizerischen Inven­

tare (Amphibien, Libellen, Tagfalter etc.) wertvolle Grundlagen. 

Die Pufferzonen sind als Schutzgürtel um das Flachmoorbiotop herum 

anzulegen. Bei deren Ausscheidung sind vor allem die Lage des Flach­

moores im Gelände, die Grundwasser- und die Bodenverhältnisse, die 

Bewirtschaftungsweise in der Umgebung und die Empfindlichkeit der 

Moor-Vegetation zu berücksichtigen. 
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Die hydrologische Pufferzone besteht aus einer an das Moorbiotop 

angrenzenden Fläche, in der keine Veränderungen am Wasserhaushalt 

durchgeführt werden dürfen, welche die zur Erhaltung der Moore not­

wendige Wasserzufuhr gefährden. 

Die Nährstoff·Pufferzone ist ein Streifen landwirtschaftlichen Kul­

turlandes, der ausserhalb des zu schützenden Moorbiotopes liegt und 

Nutzungsauflagen unterworfen ist. Die Nährstoff-Pufferzone hat die 

Aufgabe, die indirekte Düngung der nährstoffarmen Moore zu ver­

hindern. 

Die ökologisch ausreichende Pufferzone umfasst die Funktionen einer 

Nährstoff-Pufferzone, einer hydrologischen Pufferzone sowie einer 

Pufferzone gegenüber weiteren Gefährdungen der biotopspezifischen 

Pflanzen- und Tierwelt. Dies kann über die Ausscheidung ganzer Par­

zellen oder Bewirtschaftungseinheiten mit einer abgestuften Nutzung 

verwirklicht werden oder aber durch einen Pufferstreifen, der wegen 

entsprechend grosser Dimensionierung alle Anforderungen erfüllt, 

ohne dass differenzierte Bestimmungen notwendig sind. 

Für die Realisierung sind je nach Lage des Biotopes mehrere Möglich­

keiten denkbar. In den intensiv genutzten Gebieten des Mittellandes 

haben die Pufferzonen im allgemeinen grösser und differenzierter 

auszufallen. Demgegenüber können sie im Berggebiet, wo der Nut­

zungsdruck geringer ist, kleiner bemessen sein. Im Falle umgebender 

naturnaher Biotope wie Magerweiden oder Wälder können sie gar 

wegfallen (vgl. Band 1, Beitrag 2.1.2). 

Als konkrete Hilfe zur Dimensionierung hat das BUWAL einen Puf­

ferzonen-Schlüssel erarbeiten lassen. Die Ergebnisse werden im 

Moorhandbuch veröffentlicht. 

Heute werden die Pufferzonen seitens der Landwirtschaft noch als 

Betriebsrestriktion aufgefasst. Dies könnte sich in den kommenden 

Jahren ändern, wenn die Pufferzonen als Bestandteil des ökologischen 

Ausgleichs betrachtet und entschädigt werden bzw. aus Gründen der 

Marktentlastung als Extensivierungsflächen ausgeschieden werden. 

Die Bewirtschaftungserschwernisse werden abgegolten. 
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3 HINWEISE ZUR ABGRENZUNG DES FLACHMOOR· 
PERIMETERS 

3.1 Präzisierungen znr F1achmoor-Definition 

Frage: Müssen Flachmoore einen Torlboden aufweisen? 

3.1.1 Ausgangslage 
Die neue Verfassungsbestimmung Art. 24sexies Abs. 5 BV erklärt 

Moore und Moorlandschaften von besonderer Schönheit und von na­

tionaler Bedeutung zu Schutzobjekten. Das Flachmoorinventar der 

Schweiz ist ein Biotopinventar nach Art. 18a NHG. 

Die Ausdehnung der Flachmoore wurde anhand der aktuellen Vege­

tation zum Zeitpunkt der Feldaufnahmen (Vegetationsperioden 1987 

und 1988) festgehalten. Die Vegetation (Pflanzendecke ) ermöglicht 

eine Kartierung nach einheitlichen und leicht nachvollziehbaren Kri­

terien. 

Im Rahmen der Vernehmlassung wurde teilweise gefordert, dass die 

Flachmoore nicht bloss eine entsprechende Vegetation, sondern auch 

eine Torfschicht aufweisen müssen. 

3.1.2 Antwort 
Zur allgemeinen Moordefinition: 

Es bestehen grundsätzlich zwei verschiedene Ansätze, eine Fläche als 

Moor anzusprechen - der lagerstättenkundliche (geologisch-boden­

kundliehe ) und der geobotanisch-ökologische Ansatz. Für den Torfab­

bau ist in erster Linie die Mächtigkeit des abbauwürdigen Torfkörpers 

von Interesse. Entsprechend ist im Hinblick auf diese Nutzung die 

Abgrenzung der Moore nach lagerstättenkundlichen Kriterium durch­

aus zweckmässig. Für vegetationskundliche Belange ist dieses Ab­

grenzungskriterium jedoch ungeeignet (RÜBEL, 1930). 

Die beiden Betrachtungsweisen des Moors haben in der Folge zu un­

präzisen Definitionen geführt. So wird in der Botschaft über die 

Volksinitiative "Zum Schutz der Moore - Rothenthurm-Initiative" ei­

ne Moordefinition zitiert, welche den Begriff Torf beinhaltet. Es wird 

auf WILDERMUTH (1978) verwiesen, wonach "ein Moor oft sump­

figes, vegetations bedecktes Gelände auf Torfboden " sei. 
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Die systematische Erforschung 
der Moore begann mit Abhand­
lungen über die Möglichkeiten 
ihrer Nutzbarmachung, insbe­
sondere für den Torfabbau. 
Moore ohne abbauwürdigen 
Torfkörper, das heisst weniger 
als 30 cm Torf, waren aus die­
ser Sicht nicht von Interesse 
(vgl. Deutsche Industrienorm 
4047). Auch für die Pollen­
analyse, einem Wissenschafts­
zweig, der seit den 20-er Jahren 
unseres Jahrhunderts einen 
starken Aufschwung erlebte, 
stand Torf im Vordergrund 
(vgl. Band 1, Beiträge 3.2.1 und 
3.2.2). 

In der Umgangssprache der 
Deutschschweiz werden für 
"Moor" meist die Begriffe 
"Moos" und "Ried" verwen­
det. Will man speziell den Torf 
ansprechen, so ist die Rede von 
"Turbenried" oder auch "Tur­
benmoos", ähnlich ist die Un­
terscheidung auch im Franzö­
sischen mit "marais" für Moor 
und "tourbiere" für Torfmoor. 
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Die Problematik mit der Moordefinition wurde erkannt, als man im 

Jahre 1986 die Kartierung der Flachmoore in Angriff nahm. Entspre­

chend war die Definition bereits im Zuge des Vorprojektes für das 

Flachmoorinventar Schweiz ein wichtiger Diskussionspunkt. Eigens 

zur Bearbeitung dieser Frage wurde ein Arbeitspapier erstellt, welches 

sich auf intensive Literaturrecherchen stützte. Dieses wurde mit weite­
ren Experten diskutiert. Diese aufwendige Auseinandersetzung mit 

dem Thema machte klar, dass zur Inventarisierung der Flachmoore ein 

Moorbegriff anzuwenden ist, der die Lebensgemeinschaften berück­

sichtigt. Konkret bedeutet das, dass ein geobotanisch-ökologischer und 

nicht ein lagerstättenkundlicher Moorbegriff zu verwenden ist. 

Die Verordnung über den Natur- und Heimatschutz (NHV) vom 16. 

Januar 1991 bestätigt diese Vorgehensweise, indem für die Umschrei­

bung schutzwürdiger Biotope - namentlich erwähnt sind die Hoch-, 

Übergangs- und Flachmoore - Listen von ökologischen Kennarten 

(Art. 14 Abs. 3 NHV) verwendet werden. Einschränkungen dieses 

Biotop-Feststellungs-Verfahrens aufgrund geologischer Gegebenhei­

ten werden in der NHV nicht genannt. 

Nachträgliche Überprüfung: 

Die Überprüfung kartierter Moore bezüglich ihres Bodens ergab, dass 

typische Flachmoorgesellschaften - wie etwa das Davallseggenried -

nicht zwingend an organische Böden gebunden sind. Andere Faktoren 

wie der Bodenwasserhaushalt und die damit zusammenhängenden 

Faktoren (pH, Basen- und Nährstoffverhältnisse, Bodentemperatur, 

02-Verfügbarkeit) sind von grösserer Bedeutung. So zeigen auch Ve­

getations- und Bodenkartierungen, dass Kleinseggenrieder im glei­

chen Gebiet auf Pseudogley und Fahlgley ohne Torf wie auch auf 

Torfböden wachsen (vgL hierzu auch Band 1, Beitrag 2.1.3). 
Die strikte Anwendung der Forderung nach einer minimalen Torf­

schicht in einem Flachmoor könnte unsinnige und unpraktikable Ab­

grenzungen ergeben, die sich weder in der Vegetationsdecke noch in 

den Bewirtschaftungseinheiten nachvollziehen liessen (vgL Band 1, 

Beitrag 2.1.3, Abb. 4 und 5). Diese Forderung würde zudem den 

Vollzug des Moorschutzes stark erschweren, weil zur Abklärung der 

Torfmächtigkeit ein dichtmaschiges Netz von Bodenproben erforder­

lich wäre. Vor allem aber würde ein solcher Ansatz im Widerspruch 

zum gesetzlich verlangten Artenschutz (vgL Anhang zur NHV) ste­

hen, da für viele dieser Arten der Torf eine untergeordnete Rolle 

spielt. 
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Für den Biotopschutz ist demnach die Kartierung der Flachmoore an­

hand der Vegetations decke die einzig richtige Lösung, da der Erhalt 

der Biotope mit ihren gefährdeten Lebensgemeinschaften und nicht 

die Abbaumöglichkeit von Torfkörpern gefordert ist. Der Verzicht auf 

die Berücksichtigung bodenkundlicher Kriterien hat aber eine weitere 

Konsequenz. So sind all jene Flächen nicht im Flachmoorinventar ent­

halten, die zwar auf Tortböden liegen, aber deren Vegetation nicht 

den Flachmooreinheiten entspricht. 

3.2 Nasswiesen als Bestandteil der Flachmoore 

Frage: Gehören nährstoffreiche Nasswiesen und Hochstaudenßuren 
(Calthion und Filipendulion) zu den Flachmoor-Vegetationseinheiten? 

3.2.1 Ausgangslage 
Das Flachmoorinventar der Schweiz berücksichtigt folgende Vegeta­

tionseinheiten: Röhrichte (Phragmition) , Grosseggenrieder (Magno­

caricion) , die basischen und sauren Kleinseggenrieder (Caricion da­

vallianae und nigrae) , Pfeifengras-Streuwiesen (Molinion) , Über­

gangsmoore (Scheuchzerietalia), sofern sie nicht bereits im Hoch­

moorinventar erfasst sind sowie die nährstoffreichen Nasswiesen und 

Hochstaudenfluren (Calthion und Filipendulion). Die beiden letzten 

wurden zusammengefasst und bilden eine der insgesamt sieben erfas­

sten Vegetationseinheiten. Im Zuge der Vernehmlassung des Flach­

moorinventars stellten vor allem Stimmen aus der Landwirtschaft die­

sen Einbezug in Frage. 

3.2.2 Antwort 
Es dürfte unbestritten sein, dass die beiden Vegetationseinheiten Cal­

thion und Filipendulion auf feuchten bis nassen Standorten vorkom­

men. Dort entstehen sie natürlicherweise durch Eigendüngung, noch 

häufiger als Folge menschlicher Aktivitäten (Andüngung, Ein­

schwemmung von Düngern oder Rückstau von überdüngtem Graben­

wasser). Nasswiesen sind somit in vielen Fällen angedüngte Flach­

moore. Beide Vegetationseinheiten sind in der Regel auch mit den an­
deren Flachmoorgesellschaften vollständig venahnt, besitzen wesent­
liche ökologische und floristische Gemeinsamkeiten und können auch 

seltene Arten der Roten Liste enthalten. Sie liefern zudem einen Bei­

trag zur Diversität und damit letztlich auch zur Schönheit der Moore. 

Folgerichtig wurden diese beiden Vegetationseinheiten mitkartiert 

und bei der Bewertung berücksichtigt. 
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Der Miteinbezug der Nasswiesen - so die Ansicht der Kritiker - be­

einflusst andere Bewertungskriterien (z.B. die Grösse und die Entfer­

nung einzelner Moore untereinander) und begünstigt damit die Ein­

stufung als Biotop von nationaler Bedeutung. Eine statistische 

Überprüfung dieser Ansicht zeigte auf, dass ein Verzicht auf den Ein­

bezug der Nasswiesen die Zahl der Biotope von nationaler Bedeutung 

kaum beeinflusst. 

3.2.3 Schlussfolgerungen 

Die Gründe, welche für den Miteinbezug der Nasswiesen bei der 1n­

ventarisierung der Flachmoore sprechen, sind ausgewiesen: 

Die nährstoffreichen Nasswiesen sind in der Regel Teil von Flach-

• moor-Vegetationskomplexen. 

Nährstoffreiche Nasswiesen besitzen eine hohe Pufferkapazität ge-

• gen Ausseneinflüsse. 

Die Meinung, der Miteinbezug der Nasswiesen ergäbe ein zu optimi­

mistisches Bild, trifft nicht zu. Die Nichtberücksichtigung der nähr­

stoffreichen Nasswiesen im Bundesinventar brächte vor allem keine 

flächenmässige Entlastung der stark betroffenen Kantone. 

3.3 Die Stellung der Bruchwälder im Flachmoorinventar 

Frage: Warum sind Bruchwälder nicht Bestandteil des Bundesin­

ventars der Flachmoore? 

3.3.1 Ausgangslage 

Bruchwälder stocken auf nassen Torf- oder Anmoor-Böden, in denen 

das Grundwasser dauernd nahe der Oberfläche steht. Sie bilden oft 

das Endstadium einer Verlandung an Stillgewässern. Durch nieder­

waldartige Nutzung oder Wiederbewaldung von Streuwiesen können 

Bruchwälder entstehen, in denen die Krautschicht der Flachmoore 

noch dominiert. Da Bruchwälder von ähnlichen Standortbedingungen 

abhängig sind wie gehölzfreie Flachmoore, treten oft beide miteinan­

der verzahnt auf. Aus dieser Sicht lässt sich der Einbezug der Bruch­

wälder in das Flachmoorinventar diskutieren. 

3.3.2 Antwort 

Bei der Abgrenzung der Flachmoore gegenüber anderen Vegetations­

einheiten wurden neben Wasserpflanzengesellschaften, Quellfluren 

und Hochmooren auch nasse Gehölze und Wälder ausgeschlossen. 
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Ein Kriterium für die Inventarisierung der Flachmoore bildete der 

Deckungsgrad (betrachtet als Projektion der Gehölzkronen auf den 

Boden). Flächen mit einem Deckungsgrad durch Gehölze von mehr 

als 50% genügten in der Regel den Kriterien für eine Inventarisierung 

nicht. 

Unterhalb der Waldgrenze sind natürlicherweise nur Röhrichte sowie 

nasse Gross- und Kleinseggenrieder gehölzfrei. Die meisten Flach­

moore sind durch Rodung entstanden und können nur durch eine re­

gelmässige Bewirtschaftung erhalten werden. 

Der Schutz der Flachmoore beinhaltet auch ihre Erhaltung als exten­

sives, naturnahes Kulturland, das nach traditioneller Art bewirtschaf­

tet wird. Die vollständige Verbuschung und Bewaldung von Flach­

mooren ist dagegen kein Schutzziel, weil damit ein Rückgang der 

lichtliebenden Pflanzenarten und damit der Artenvielfalt zu erwarten 

ist. Einmal vollständig verbuschte und bewaldete Flachmoore sollen in 

der Regel so belassen bleiben, weil auch diese Lebensgemeinschaften 

gefährdet und daher erhaltenswert sind. 

Im Sinne dieser Zielsetzung liegt das Schwergewicht des Inventars auf 

jenen Flachmooren, die während der letzten Jahre noch landwirt­

schaftlich genutzt wurden und ohne gros sen Zusatzaufwand weiterhin 

eine Bewirtschaftung erlauben. Die meisten dieser Biotope sind vor 

allem durch eine Intensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung 

oder durch andere Nutzungen gefährdet. 

Bruchwälder sind zumindest teilweise als gesonderte Vegetationsein­

heit im Aueninventar von nationaler Bedeutung enthalten. Sie wur­

den dort kartiert, wo sie im Perimeter von Auenwaldgebieten 

vorkommen. Auch ausserhalb dieser Gebiete kommt den 

Bruchwäldern ein gewisser Schutz zu, da sie generell dem Waldgesetz 

unterstehen. 
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4 IDNWEISE ZUR NATIONALEN BEDEUTUNG 

4.1 Zum Verhältnis nationale Bedeutung - besondere Schönheit 

Frage: ErfüUen Flachmoore von nationaler Bedeutung auch gleich­

zeitig das Erfordernis der besonderen Schönheit? 

4.1.1 Ausgangslage 

Nach Art. 24sexies Abs. 5 der Bundesverfassung sind Moore von 

besonderer Schönheit und nationaler Bedeutung Schutzobjekte. 

Gemäss Entwurf der Flachmoor-Verordnung erfüllen die Flachmoore 

von nationaler Bedeutung gleichzeitig das Erfordernis der besonderen 

Schönheit. In der Gesetzgebung ist die "besondere Schönheit" nir­

gends definiert. Auch die Gleichsetzung von nationaler Bedeutung 

und besonderer Schönheit ist in den Gesetzestexten nicht speziell be­

gründet. 

Eine inhaltliche Überprüfung der Gleichsetzung fand hingegen beim 

Vorprojekt zum Flachmoorinventar sowie bei der Festlegung des Be­

wertungsverfahrens statt. 

4.1.2 Antwort 

Schönheit eines Moores: 

Die Schönheit oder der ästhetische Eindruck eines Moores wird sub­

jektiv erlebt. Deswegen sind ganz unterschiedliche Auffassungen mö­

glich, ob ein bestimmtes Moor besonders schön ist. Ein Moor wirkt 

schön, wenn es erwünschte Eigenschaften aufweist. Was in der jeweili­

gen Situation gewünscht wird, hängt von der beobachtenden Person 

ab, von ihrem Wissensstand über Moorbiotope und von ihrer Ein­

stellung zur Natur usw. Dabei spielt auch der Zeitgeist eine gewisse 

Rolle (vgl. etwa Anbauschlacht Wahlen während des 2. Weltkrieges; 

damals galten Moore nicht als "schön", sondern wurden als Pro­

duktionsnachteil empfunden). 

Der Begriff der Schönheit lässt sich nicht quantitativ festlegen. Es 

können nur Elemente genannt werden, welche zur Schönheit beitra­

gen. Aus der heutigen Sicht sind folgende Elemente für die "besonde­

re Schönheit" eines Moores wichtig: 

Weite (z.B. ein grossflächiges Moor an einem Seeufer oder ein ausge­

dehntes Kleinseggenried in den Voralpen) 

Kleinräumigkeit, die Geborgenheit ausstrahlen kann (z.B. ein Wald­

moor) 

Vielfalt, z.B. verschiedene Vegetationsabfolgen und Strukturen 
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Monotonie, im Sinne von Schlichtheit 

Färbung, etwa ein grosses, blühendes Trollblumenfeld, fruchtende 

Wollgräser, Herbstfärbung 

Unversehrtheit (keine massiven baulichen Eingriffe) 

Bewertung des Moorbiotopes: 

Der Bewertungsansatz für die Festlegung der nationalen Bedeutung 

stützt sich auf die beiden mess- und nachvollziehbaren Kriterien Flä­

che und Vegetation. Somit können sowohl grossflächige und einför­

mige als auch kleine und vielfältige Moore eine ausreichende Punkt­

zahl erreichen. Die oben erwähnten Elemente der Schönheit sind über 

die Vegetationseinheiten und die Grösse weitgehend erfasst. 

Die Umgebung des Moorbiotopes: 

Bei der Bewertung der Flachmoorbiotope wurde die Verzahnung mit 

anderen Biotopen nicht berücksichtigt. Ein Flachmoor darf nicht ab­

gewertet werden, nur weil es nicht mit weiteren, wertvollen Biotopty­

pen verzahnt oder nicht von einer naturnahen, strukturreichen Land­

schaft umgeben ist. Mit dem Flachmoorinventar werden nur die Bio­

tope bewertet. In Übereinstimmung damit bezieht sich auch die Flach­

moorverordnung auf die Biotope und nicht auf ihre Umgebung. Eine 

beeinträchtigte Umgebung ist somit kein Argument gegen die Schön­

heit eines Moores. 

Erhaltungszustand: 

Der Erhaltungszustand beeinflusst die Schönheit eines Biotopes. 

Flachmoore in schlechtem Zustand wurden nicht als national bedeut­

sam eingestuft. In den Nordalpen wurden angesichts der relativ hohen 

Dichte der Flachmoore höhere Ansprüche gestellt. Die aktuelle Nut­

zung war dabei nicht massgebend. 

4.1.3 Zusammenfassung 

Die Schönheit eines Flachmoores hängt von drei Kriterien ab - der 

Grösse, der Reichhaltigkeit und dem Erhaltungszustand. Sie bilden 

auch die Grundlage zur Beurteilung der nationalen Bedeutung. In der 

Regel erfüllen die national bedeutsamen Flachmoore somit auch das 

Erfordernis der besonderen Schönheit gemäss Art. 24sexies Absatz 5 

der Bundesverfassung. 
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4.2 Moorgrösse als Kriterium der nationalen Bedeutung 

Frage: SoDen k1einOächige Flachmoore ins Bundesinventar auf­

genommen werden? 

4.2.1 Ausgangslage 

In der Flachmoorkartierung der Schweiz wurden Moore kleiner als 

1 ha nicht kartiert, in der Annahme, dass diese in der Regel nicht na­

tional bedeutend eingestuft werden können. Kleinere Objekte können 

jedoch auf Antrag des Kantons in besonderen Fällen als Singularität 

ebenfalls ins Bundesinventar aufgenommen werden. In der Flach­

moorvemehmlassung wurde angeregt, Flachmoore kleiner als 3 ha in­

folge der zu geringen Ausdehnung nicht zu berücksichtigen, da solch 

kleine Biotope kaum von nationaler Bedeutung sein können. Die An­

zahl der rund 1 '000 Biotope wird als zu hoch erachtet. 

4.2.2 Antwort 

Eine Auswertung aller erfassten Biotope des Inventarentwurfes der 

Flachmoore von nationaler Bedeutung unterhalb der drei Hektar­

Grenze zeigt folgendes Ergebnis: 

Von den insgesamt 1 '084 vorgeschlagenen Biotopen von nationaler 

Bedeutung haben deren 105 eine Fläche zwischen 1-3 ha. Gemäss den 

Bewertungskriterien gelten alle Flachmoorbiotope, die an ein Hoch­

moor von nationaler Bedeutung grenzen und mindestens 1ha grass 

sind, als national bedeutend. Schliesst man diese aus, so verbleiben 

noch 66 Flachmoore, die zwischen 1 und 3 ha grass sind und nicht mit 

einem Hochmoor in Verbindung stehen. Das sind 6% aller Flach­

moor-Biotope von nationaler Bedeutung. Diese sind in der überwie­

genden Mehrheit auf Mittellandkantone verteilt und verdanken ihre 

nationale Bedeutung der grossen Reichhaltigkeit. Dort tragen sie zur 

Vielfalt und notwendigen Vernetzung bei. 

Hieraus wird folgendes deutlich: 

• Eine Erhöhung der Minimalfläche von 1 ha auf 3 ha brächte na­

mentlich in den moorreichen Flysch-Voralpen weder eine nennenswer­

te Reduktion der Anzahl Objekte, noch eine spürbare Verringerung 

der schutzwürdig eingestuften Fläche. 

• Umgekehrt haben die noch verbliebenen Flachmoore gerade im 

Mittelland, wo mit 95 % die grösste Verlustrate an Moorfläche zu ver­

zeichnen ist, eine wichtige Funktion im Naturhaushalt. Eine Erhöhung 

der Mindestfläche wäre hier ökologisch falsch. 
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Die gewählte Mindestgrösse von 1 ha für die Felderhebungen erweist 

sich auch im nachhinein als geeignet, ist doch das kleinste eigenständi­

ge Flachmoor von nationaler Bedeutung 1,67 ha gross. 

4.3 Moordichte und Austauschfunktion 

Frage: Weshalb werden viele kleine Moore nicht zu einem Objekt 

zusammengefasst, und weshalb werden keine weiteren naturnahen 

Biotope mitberiicksichtigt? 

4.3.1 Ausgangslage 

In vielen Fällen bilden kleinere, voneinander getrennte Moorflächen 

eine geographische und meist auch populationsbiologische Einheit. 

Ebenso können Moore, Magerwiesen und lichte Wälder miteinander 

ein schutzwürdiges Mosaik bilden, dessen Einzelflächen aber zu klein­

flächig sind, um in die entsprechenden Bundes-Inventare aufgenom­

men zu werden. Zusammengefasst wären sie aber möglicherweise von 

nationaler Bedeutung. Mooranhäufungen und die Austauschfunktion 

zu weiteren naturnahen Strukturen sind wichtige Naturschutz-Argu­

mente, welche für eine allfällig höhere Bewertung dieser Moore in Be­

tracht zu ziehen wären. 

4.3.2 Antwort 

Diese Argumente wurden im Vorprojekt und in den Bewertungsge­

sprächen geprüft. Die Ergebnisse können wie folgt zusammengefasst 

werden: 

Zum Vorgehen: 

Die Qualifizierung der nationalen Bedeutung musste in den meisten 

Fällen aufgrund einer einzigen Begehung vorgenommen werden. Des­

halb mussten Bewertungskriterien verwendet werden, die mit wenig 

Aufwand während der ganzen Vegetationszeit erkennbar sind. Damit 

fallen beispielsweise sämtliche Kriterien des Artenschutzes (Tiere und 

Pflanzen) weg. Ebensowenig kann die Umgebung, z.B. für die Aus­

scheidung einer notwendigen Pufferzone, beurteilt werden. 

Zusammenfassung vieler kleiner Flächen zu einem Objekt: 

1. Mit der gutachtlich gewählten Maximal-Entfernung von 100 m zwi­

schen Moor-Teilbiotopen soll in erster Linie verhindert werden, dass 

durch landwirtschaftliche Intensivierung aufgebrochene Moorparzel­

len, die in einem natürlichen Zusammenhang bestanden, weiter auf-
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getrennt werden. Diese Regelung ist auch im Berggebiet wegen der 

kleinräumigen Strukturierung des Geländes angebracht. Der gewählte 

lOO-m-Abstand erlaubt zudem für viele Lebewesen noch einen geneti­

schen Austausch. 

2. Teil-Biotope mit einer Mindestgrösse von 0.25 ha (Mindestdarstel­

lungsmöglichkeit im M 1:25'000), die im lOO-Meter Bereich zu einem 

Biotop von mindestens 1 ha liegen, wurden diesem zugeschlagen. 

3. Die Möglichkeit, benachbarte Biotope (Abstand> 100 m) zu 

Gruppen zusammenzufassen, wurde geprüft. Es liess sich keine ein­

fach erklärbare Regel zur Gruppenbildung finden, die erst noch für 

die ganze Schweiz gültig ist, da die regionalen Besonderheiten sehr 

ausgeprägt sind. Die Vernetzung muss in diesem Fall unter dem Titel 

"ökologischer Ausgleich" (Art.l8b NHG) beachtet werden. 

4. Für Moore, die als Folge der 100 m-Regel definitionsgemäss iso­

liert sind, obwohl über andere naturnahe Biotoptypen ein Zusammen­

hang vorliegt, kann die nationale Bedeutung als Singularität beantragt 

werden. Die Fälle sind einzeln aufgrund eines vorgegebenen Krite­

rienkataloges zu begründen (vgl. Band 1, Beitrag 2.3.2). 

5. Moorlandschaften sind definitionsgemäss Gebiete, die von Moor­

biotopen geprägt sind. Entsprechend ist ein Grossteil der Moore im 
Inventar der Moorlandschaften eingeschlossen. So liegen 38% aller 

Flachmoor-Biotope von nationaler Bedeutung mit 61 % der gesamten 

kartierten Flachmoorfläche in den 91 im Inventar ausgeschiedenen 

Moorlandschaften (Stand Vernehmlassung). Ebenso kommen 19% 
der vermutlich regional bedeutsamen Flachmoore mit insgesamt 23% 

der gesamten Flachmoor-Fläche im Perimeter der Moorlandschaften 

von nationaler Bedeutung vor. Somit fallen Gebiete mit grosser Moor­

dichte flächenmässig zu rund 84% mit den ausgeschiedenen Moor­

landschaften zusammen. Darin eingeschlossen sind u.a. auch viele 

Biotope, die weder nationale noch regionale Bedeutung erlangen. 

Berücksichtigung weiterer naturnaher Biotope: 

1. Um die Naturnähe der Umgebung von Flachmooren beurteilen zu 

können, wurde im Gelände die Austauschfunktion als eine von fünf 

ausgewählten Bewertungsgrundlagen erhoben. Aufgrund einer nach­

träglichen Analyse erwies sich das Kriterium "Austauschfunktion" als 

das subjektivste. Es liess sich überdies feststellen, dass das Kriterium 

"Austausch" hinsichtlich der Einstufung "nationale Bedeutung" am 
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wenigsten relevant war. Dieses Kriterium wurde deshalb bei der 
Schlussbewertung fallengelassen. 

2. Eine Berück icbtigung weiterer naturnaher Biot pe kann nicht im 
Rahmen der Moorbiotop-Inventare erreicht werden. Dies war auch 
nie vorge ehen, weil sich damit ganz neue Dimension.en methodi eher 
Prob.leme er"ffnet hätten. Eine Abstimmung mit d.em Hoch­
mooI"inventar i t hingegen erfolgt indem die Flachmoore welche an 
Hochmoore von nationaler Bedeutung grenzen unbesehen ihr r 
Grö se ebenfall nationale Bedeutung erlangen. 
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5 HINWEISE ZUR ZULÄSSIGEN NUTZUNG 

5.1 Beweidung 

Frage: Düden Flachmoore beweidet werden? 

5.1.1 Ausgangslage 

Mehr als die Hälfte der kartierten Flachmoore wird vollständig oder 

teilweise beweidet. Dies betrifft zur Hauptsache die ausgedehnten 

Alpweiden der Flyschgebiete. Früher wurden auch noch Moore der 

Talsohlen beweidet, meist in Form einer extensiven Al1meindnutzung 

(vgl. zur Nutzung auch Band 1, Beitrag 3.2.3). Dabei gilt es festzuhal­

ten, dass das durchschnittliche Lebendgewicht eines Rindes vor hun­

dert Jahren rund ein Viertel geringer war als heute. Das heutige 

Mehrgewicht kann für Trittschäden mitverantwortlich sein. 

Aus futterbaulicher Sicht bedeuten Flachmoore für das weidende 

Vieh höchstens Ergänzungsflächen. Dieses geringwertige Futter wird 

vermutlich erst gefressen, wenn das wertvolle von den Flächen ausser­

halb der Moore abgeweidet ist bzw. diese Flächen aus verschiedenen 

Gründen nicht zugänglich sind. 

Im Entwurf der Flachmoorverordnung ist festgehalten, dass "die 

Moore vor Trittschäden geschützt werden". Diese Aussage ist inter­

pretationsbedürftig. 

5.1.2 Antwort 
Die Flachmoore der Tieflagen sind von der Beweidung auszuschlies­

sen, da die für eine Extensivbeweidung notwendige Grösse der Fläche 

kaum zur Verfügung steht und eine Standweide zu starke Trittschäden 

verursachen würde (vgl. hierzu auch Band 2, Beitrag 3.1.5). 

In Alpweiden jedoch ist die extensive Beweidung von Flachmooren 

im allgemeinen mit den Zielen des Moorschutzes verträglich, voraus­

gesetzt die Weiden werden angepasst bestossen und weder entwässert 

noch gedüngt. Während Hoch- und Übergangsmoore von der Bewei­

dung auszuzäunen sind, stellt diese Massnahme bei den Flachmooren 

eine Ausnahme für speziell empfindliche Vegetationsgesellschaften in 

exponierten Lagen dar. 

Da Schafe die Vegetation grundlegend verändern, ist die Schafweide 

generell nicht mit den Zielen des Moorschutzes vereinbar. 

Der Moorschutz auf Alpweiden soll weniger in Form einzelner, iso­

lierter Massnahmen erfolgen, als vielmehr im Rahmen einer integra-
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len Alpwirtschaftsplanung, welche die verschiedenen Ansprüche und 

NUlzungen in einer Gesamtschau integriert. Die Regelung der Bestos­

sung aufgrund der Ertragsfähigkeit der produktiven Alpflfichen bildet 

dabei das sinnvollste und wichtigste Planungsinstrument. 

Zusammenfassend kann (estgehaJten werden, dass eine ex tensive 

Rinderwcide in Flachmooren der Alpweiden mi t dem Moorschutz 

vereinbar ist, wenn sie von Massnahmen begleitet wird, die in der Re­

gel auch im Interesse der Alpwirtschaft liegen. 

Weitergehende Ausführungen zum Thema finden sich im Moorhand­

buch, Band 2, Beitrag 3.1.5 "Zur Beweidung von Hoch- und Flach­

mooren". 
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MARIO F. BROGGI 

Kriterien zur Behandlung von 
Flachmoor-Singularitäten 

1 ZUM BEGRIFF 

Unter Singularitäten werden Besonderheiten oder Seltenheiten und 

ausserordentliche Einzelerscheinungen verstanden. Beim Flachmoor­

inventar fehlt die detaillierte Betrachtung eines Moores mit dem ge­

samten Artenspektrum, dem Vorkommen seltener Arten, dem Vege­

tationsmosaik und seiner Verzahnung mit anderen Biotoptypen. Für 

die Beurteilung dieser Aspekte sind zusätzliche Kriterien anzuwen­

den. Die nachfolgende Auflistung illustriert mögliche Argumentatio­

nen, die für die Bezeichnung eines Biotops als Singularität sprechen 

und umschreibt die Inhalte eines einzureichenden Gutachtens. 

2 MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN DER VERWENDETEN 

BEWERTUNGSMETHODIK IM RAHMEN DES FLACHMOOR­

INVENTARS SCHWEIZ 

2.1 Rechtliche Ausgangslage 

Artikel i8a des Bundesgesetzes über den Natur- und Heimatschutz 

beauftragt den Bundesrat, nach Anhören der Kantone Biotope von 

nationaler Bedeutung zu bezeichnen und die Lage dieser Objekte so­

wie die Schutzziele festzulegen. Als Grundlage für diese Bezeichnung 

wurde eine gesamtschweizerische Erfassung der Flachmoore durchge­

führt. 

2.2 Zur angewendeten Methodik 

Eine gesamtschweizerische Kartierung und Bewertung, die innert 

nützlicher Frist auszuführen war, konnte nur rasterartig, also in einem 

"Holzschnitt" erfolgen, so dass für "Filigranarbeit" keine Zeit blieb. 

Die logistische Übung "Flachmoorinventar Schweiz" erlaubte - nach 

einer vorgängigen Eingrenzung der Potentialgebiete für Moore - nur 

einen einzigen Feldbesuch innerhalb der Vegetationszeit von Mai-Ok­

tober. Damit schied eine Ansprache einzelner TIer- und Pflanzenarten 

zum vornherein aus, da sich diese bekanntlich meist nicht während der 

ganzen Vegetationsperiode präsentieren und somit auch nicht durch­

gehend und repräsentativ erfassen liessen. Zudem konnte bei der lan-
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desweiten Aufnahme nicht überall auf den Wissensstand der gut be­

kannten Mittelland-Moore zurückgegriffen werden. Es musste be­

rücksichtigt werden, dass viele Moore der Voralpen und Alpen kaum 

oder noch gar nicht bekannt waren. Es war daher der Mut zur Verein­

fachung gefragt, ohne dass das Resultat verfälscht werden durfte. Des 

weiteren sollten die Kartierung und die Bewertung nachvollziehbar 

und leicht verständlich dargestellt sein. 

In der landesweiten Kartierung wurden fünf Kriterien zur möglichen 

Beurteilung einer nationalen Bedeutung aufgenommen, nämlich: 

• die Grösse des jeweiligen Objektes, 

• die Anzahl der erfassten Vegetationseinheiten (Vielfalt) 

• die Seltenheit der Vegetationseinheiten 

• der Erhaltungszustand sowie 

• die Austauschfunktion. 

Bereits vorgängig wurde gutachtlich festgelegt, dass ein Objekt mit ei­

ner Fläche unter einer Hektare in der Regel nicht von nationaler Be­

deutung sein wird. Es wurde deshalb beim Inventar auf deren Erfassung 

verzichtet, um so den Kartieraufwand wesentlich zu vermindern. 

Nach Abschluss der Kartierung wurden verschiedenste Bewertungs­

tests in allen Naturräumen durchgeführt und statistische Gesetzmäs­

sigkeiten verglichen. Die Bewertung über die Merkmale "Fläche" und 

"Vegetation" (unterteilt nach Vegetationstypen und Vegetationsgrup­

pen) erwies sich letztlich als ausreichend. 

So wurde mit einer einfachen Methode ein Resultat erzielt, auf wel­

ches sich eine aufwendigere Methode nur in Einzelfallen verändernd 

ausgewirkt hätte. Es war allerdings von vornherein klar, dass mit einer 

groben Ansprache Feinheiten und Spezialfalle durch den "Rost" fal­

len würden. Es muss deshalb möglich sein, aufgrund eines besonderen 

Pflanzen- oder Tierreichtums oder sonstiger naturwissenschaftlicher 

Interessen, auch nachträglich noch Objekte von nationaler Bedeutung 

zu beqennen. Derartige Objekte werden als Singularitäten bezeichnet. 

Anträge zu. deren Berücksichtigung sollten mit gutachtlicher Begrün­

dung nachgereicht werden können. Andererseits dürfte es trotz Plau­

sibilitätstests auch Objekte geben, die selbst nach einer individuellen 

Abklärung die nationale Bedeutung nachträglich nicht erreichen. Eine 

erste diesbezügliche Limitierung erfolgt generell bei einem schlechten 

Erhaltungszustand sowie in den Voralpen. In diesen Gebieten mit 

grösserer Moordichte sind die Qualitätsansprüche generell höher 

anzusetzen. Diese Objekte wurden in einem zweiten Bewertungs­

durchgang aus den nationalen Listen entnommen. 
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3 AUSWERTUNG DER VERNEHMLASSUNG IM IDNBLICK 

AUF DIE SINGULARITÄTENFRAGE 

Die über 60 von den Kantonen, Bundesstellen und interessierten Or­

ganisationen eingereichten Stellungnahmen zum Flachmoorinventar 

wurden auch im Hinblick auf die Singularitätenfrage ausgewertet. Je 

nach Absender fielen die Wünsche und Anregungen unterschiedlich 

aus. Eine höhere Einstufung von Objekten wurde häufig von Kanto­

nen, die eher wenig Flachmoore besitzen und von Naturschutzverbän­

den vorgeschlagen. Ebenso wurden später im Rahmen der kantonalen 

Vernehmlassungen zunehmend auch Anträge von Gemeinden aus 

Gebirgskantonen nachgereicht. Damit sind derzeit insgesamt rund 250 

Meldungen zu beurteilen. 

Die vorgetragenen Argumente lassen sich in zwei Gruppen bündeln. 

3.1 Argumente mit Hinweis auf Besonderheiten von Naturwerten 

• Da bei der Bewertung der Objekte keine seltenen und gefährdeten 

Tier- und Pflanzenarten berücksichtigt wurden, behandeln die einge­

reichten Anträge 

- Vorkommen seltener und gefährdeter Pflanzen- und Tierarten mit 

Verweis auf Rote Listen oder geschützte Arten, 

- Hinweise auf reliktische Vorkommen, Standorte am Rande des 

Verbreitungs gebietes sowie in besonders tiefen oder hohen Lagen, 

- besonders grosse Populationsvorkommen. 

• Häufig erscheint das generelle Argument der Vielfalt, sei dies be­

zogen auf Arten oder auf Pflanzengesellschaften. 

• Ebenso finden sich Hinweise auf besonders seltene Pflanzengesell­

schaften oder auf sonstige naturkundliche Besonderheiten. 

• Schliesslich wird auf letzte Objekte im Mittelland oder im Talgrund 

verwiesen (Frage der Repräsentanz). 

3.2 Argumente mit Hinweis auf Objekte, die durch den gegebenen 

Bewertungsansatz aus der Betrachtung faUen 

• Die gutachtlich festgelegte Maximaldistanz verlangt, dass Biotope 

als einzelne Objekte zu betrachten sind, wenn ihre Distanz zum näch­

sten Biotop mehr als 100 m beträgt. Diese "lOO-Meter-Regel" nimmt 

in einigen Fällen auf naturräumliche Rahmenbedingungen keine 

Rücksicht, indem natürliche wie anthropogen verursachte Aufsplitte-
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rungen zu aufgetrennten und eigenständig bewerteten Objekten 

führen. Auch Moorverdichtungen mit kleineren Objektflächen erhal­

ten teilweise keine nationale Bedeutung, weil jedes Objekt getrennt 

bewertet und gewichtet wird. Kleinere Objekte gelten dann trotz ihrer 

Verdichtung mit ihrer geographischen wie populationsbiologischen 

Einheit als weniger wertvoll, ausser sie lägen in einer Moorlandschaft 

von nationaler Bedeutung. Dies ist für ein Viertel aller erfassten 

Moorobjekte mit über der Hälfte der gesamtschweizerischen Moor­

fläche der Fall. 

• Flachmoorobjekte sind teilweise mit anderen naturnahen Biotopen 

(z.B. trockene Magerwiesen, Feuchtwälder) mosaikartig vernetzt. Ein­

zeln betrachtet, sind die Biotope zu klein, um in die jeweiligen Bun­

desinventare aufgenommen zu werden. Gesamthaft würden sie ab er 

als natürliche Einheit wirken und durch ihren kumulativen Naturwert 

eine Aufwertung verdienen. Es besteht damit die Gefahr, dass diese 

Objekte mit ihrer Vielfalt an Biotopen naturschützerisch zwar einen 

hohen Wert besitzen, aber als Einzelobjekt betrachtet aus der höheren 

Bewertung herausfallen. 

• Oftmals sind Flachmoorobjekte zusammen mit den vernetzten 

Biotopen als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Es soll deshalb der 

ganze Schutzperimeter berücksichtigt werden. 

• Mangels Pflege verbuschte Moorflächen wie auch ganz allgemein 

Regenerationsflächen sollten ebenfalls als Flachmoore angesprochen 

werden können. 

Alle weiteren Fälle, die sich auf gewünschte Änderungen des Flach­

moorperimeters beziehen bzw. Hinweise auf allenfalls übersehene 

Objekte enthalten und dadurch zu Korrekturen in der Bewertung füh­

ren könnten, werden hier nicht behandelt. Sie sind Gegenstand einer 

gesonderten Überprüfung. 
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4 VORSCHLÄGE ZUR BEURTEILUNG VON 
SINGULARITÄTEN 

4.1 Allgemeine Anforderungen 

Die Fest1egung und Anerkennung des Singularitäten-Status soll sich, 

wie die übrige Flachmoorbewertung, nachvollziehbar gestalten und 

mit klaren Argumenten ausdrücken. Die Kriterien für Singularitäten 

sollten möglichst quantifizierbar sein, gesamtschweizerisch anwendbar 

sein und die subjektiven Einschätzungen minimieren. Wie für die ver­

wendeten Inventar-Kriterien, soll auch für Singularitäten möglichst 

eine plausible Abgrenzung zwischen nationaler und regionaler 

Bedeutung gesucht werden. Die häufig verwendeten pauschalen Ar­

gumente Vielfalt und Schönheit genügen hierfür nicht. Die Basis bil­

det der gesetzliche Auftrag, welcher einerseits den Schutz der einhei­

mischen Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume verlangt und an­

dererseits die Bezeichnung der Biotope von nationaler Bedeutung 

vorschreibt. 

Nachfolgend werden die Argumente unterbreitet, welche die Einstu­

fung "von nationaler Bedeutung" aufgrund des Singularitätenprinzips 

bewirken können. 

4.2 Vorkommen von gefährdeten Tier- und POanzenarten 

Die Bezeichnung und Bewertung schutzwürdiger Biotope erfolgt ge­

mäss Natur- und Heimatschutzverordnung (NHV) Art. 14, Abs. 3 u.a. 

nach den vom BUWAL erlassenen oder anerkannten Roten Listen 

gefährdeter oder seltener Pflanzen- und Tierarten. 

Wenn die Roten Listen der gefährdeten und seltenen Lebewesen eine 

wichtige Basis der Beurteilung bilden, muss die damit verbundene 

Problematik bewusst sein. Die Roten Listen quantifizieren etwas, was 

sich eigentlich nicht quantifizieren lässt. Es werden bewusst bekannte­

re Arten zu Lasten weniger bekannter bevorzugt, und es werden Ar­

ten bewertet, die allenfalls wegen der Trägheit der Biozönose gerade 

noch da sind. Das Herausheben von Leitarten hat deshalb eine gewis­

se Komponente der Willkür. Dennoch dürfte zumindest die Stossrich­

tung zutreffen. Zudem muss in der Naturschutzarbeit damit gelebt 

werden, dass noch keine geeigneteren Grundlagen vorliegen. 
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4.2.1 Vorkommen seltener und gefährdeter Pflanzenarten 

Wichtigste Grundlage für die nachträgliche Beurteilung, ob eine na­

tionale Bedeutung vorliegt, bilden die Rote Liste der gefährdeten 

Farn- und Blütenpflanzen (LANDOLT, 1991) sowie diejenige für die 

gefährdeten und seltenen Moose (URMI, 1992). 

Die Bezeichnung der Gefährdungsgrade folgt der IUeN-Abstufung, 

und diese werden wie folgt gewichtet: 

• Endangered (stark gefährdet); E = 4 Punkte (8 Punkte bei grös­

seren, vital erscheinenden Populationen) 

• Vulnerable (gefährdet); V = 2 Punkte 

• Rare (selten); R = 1 Punkt. 

In der Gefässpflanzenliste von LANDOLT (1991) sind 2'696 Arten 

aufgeführt. Davon sind gesamtschweizerisch 223 mit R, 247 mit V und 

332 mit E bezeichnet. 

SoU ein Objekt nationale Bedeutung erlangen, muss es, gestützt auf 

die vorgeschlagene Gewichtung und aus der Summe beider Roten 

Listen mindestens 12 Punkte erhalten, wobei im Falle der Ge­

fässpflanzen die Einstufung der Region gilt. Es erhält diesen Wert 

zum Beispiel mit 3E oder 2E + 4R oder aber 1E + 3V + 2R etc. Mas­

senbestände von in der Regel 500 bis 1'000 Exemplaren einer vom 

Aussterben bedrohten Art sollen einen höheren Wert erhalten (E = 8 

Punkte). 

Bei erweitertem Kenntnisstand mit weiteren Roten Listen (z.B. flech­

ten) bleibt auch das Singularitäten-Argument für neue Erkenntnisse 

weiter offen. 

Für Arten mit nur ganz wenigen Vorkommen in der Schweiz (Min­

dest-Voraussetzung: Endangered auf nationaler Ebene) ist eine spe­

zielle Begründung auszufertigen, und hier kann ausnahmsweise eine 

nationale Einstufung aufgrund dieses einen Kriteriums begründet 

werden, falls die Population der vom Aussterben bedrohten Art am 

Standort überlebensfähig scheint. 

Auf die Verwendung der in den Anhängen 1-4 der Natur- und Hei­

matschutzverordnung aufgelisteten Pflanzen- und Tierarten (Kennar­

ten sowie geschützte Arten) wird hier verzichtet, weil deren Aufli­

stung zum Teil andere Beweggründe besitzt, so z.B. den Schutz beson­

ders attraktiver Arten. Hingegen bringen Kenntnisse über Flechten, 

Pilze und Algen weitere Hinweise. Für den botanischen Artenschutz 

sind auch kleinere, isolierte Vorkommen in der Regel überlebensfähig. 
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4.2.2 Vorkommen seltener und gefährdeter Tierarten 

Es wird vorgeschlagen die Roten Listen für die lierarten analog den­

jenigen für die Pßanzenarten zu verwenden (vgl. Literatur) 

In der Regel sind die ökologischen Zusammenhänge für das Überle­

ben der Tierarten allerdings komplexer und nur eingeschränkt in glei­

chem Masse wie bei den Pflanzenarten zu quantifizieren. Ebenso feh­

len häufig Kenntnisse über Minimumareale. Es wird deshalb vorge­

schlagen, die bestehenden Roten Listen der gefährdeten und seltenen 

Tierarten zu verwenden bzw. den Wissensstand über weitere Tiergrup­

pen zu nutzen und darzustellen. Im Falle der seltenen und gefährdeten 

Tierarten wird, neben der reinen Biotopbindung, auch die strukturelle 

Ausstattung von erhöhter Bedeutung sein. Sinnvollerweise ist deshalb 

zusätzlich eine verbale Begründung beizulegen, wobei vor allem die 

Abhängigkeit dieser gefährdeten Arten vom Moorbiotop eingehender 

zu erläutern ist. Für Arten mit wenigen Vorkommen in der Schweiz 

gelten die gleichen Anforderungen wie bei den Pflanzen. 

Beispiel 
Antrag um Aufnahme der Flachmoore im Gebiet "Engen" am Walenstadter­
berg (Kanton St.Gallen). 

Das Engenried wurde in der Flachmoorkartierung Schweiz als Objekt Nr. 625 
erfasst und mit regionaler Bedeutung bezeichnet (Punktezahl 13, mit 7 Flä­
chenpunkten, 4 Diversitätspunkten sowie 2 Punkten für Vegetationseinhei­
ten). Die Gesamtfläche beträgt knapp 5 ha. Eine Nachkartierung (bei aller­
dings ungleichen Bedingungen der Aufnahmekriterien) ergab, dass es sich 
um ein Kalk- Hangried mit Pfeifengraswiese, Davallseggenried, Kopfbinsen­
ried und lockerem Schilfbewuchs handelt. Das eingereichte Gutachten betont 
die grosse Artenvielfalt, das Vorkommen einer aussergewöhnlichen Vielzahl 
von seltenen, bedrohten und geschützten Pflanzenarten und das kleinflächige 
Mosaik verschiedener Flachmoor-Pflanzengesellschaften mit Übergängen zu 
wechseltrockenen Vegetationen (Magerwiesen). Es werden insgesamt 17 
POanzenarten der Roten Liste nach LANDOLT (1991) aufgeführt, darunter 
die Sommer-Wendelähre (Spiranthes aestivalis) und der einzige Nachweis für 
die Bienenragwurz (Ophrys apijera) in der Region Sarganserland-Walensee. 
Des weiteren werden vier Heuschreckenarten aufgelistet, die in der Roten 
Liste als gefährdet eingestuft werden und Hinweise auf das Vorkommen des 
Baumpiepers, des Braunkelchens, des Neuntöters und des Grünspechts im 
Gebiet aufgezeigt. 
Alleine das Vorkommen von acht V-Arten und einer R-Art der Gefässpflan­
zen ergibt 17 Werte-Punkte gemäss Darlegung in Ziffer 4.2.1. Diese botani­
schen Angaben werden durch zoologische Aspekte ergänzt. Die weiteren 
Umschreibungen der Expertise unterstreichen dieses Urteil und rechtfertigen 
die Einstufung aJs Objekt von nationaler Bedeutung. 
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In DUELLI, P. (1994) sind die 
folgenden Roten Listen von ge­
fährdeten Tierarten der Schweiz 
enthalten: 

AGOSTI, D. I CHERIX, D.: 
Ameisen, 45-47 
AMIET, E: Bienen, 38-44 
BRANCUCCI, M.: Wasserkä­
fer (nur Hydradephaga), 60-63 
DUELLI, P.: Netzflügler, 64-65 
DUFOUR, c.: Schnaken, 52-54 
GONSETH, Y.: Tagfalter, 48-51 
GROSSENBACHER, K I 
HOFER, u.: Reptilien, 31-32 
GROSSENBACHER, K: Am­
phibien, 33-34 
KIRCHHOFER, A I ZAUGG, 
B./ PEDROLI, J.-c.: Fische 
und Rundmäuler, 35-37 
MAIBACH, A I MEIER, c.: 
Libellen, 69-71 
MARGGI, w.: Laufkäfer und 
Sandlaufkäfer, 55-59 
NADIG, A I THORENS, P.: 
Heuschrecken, 66-68 
NIEVERGELT, B. I HAUS­
SER, J.IMEYLAN, AI 
RAHM, U./SALVIONI, M./ 
VOGEL, P.: Säugetiere (ohne 
Fledermäuse),20-21 
SARTORI, M. I LANDOLT, P. I 
ZURWERRA, A: Eintagsflie­
gen, 72-74 
SCHWEIZERISCHE KOOR­
DINATIONSSTELLEN FÜR 
FLEDERMAUSSCHUTZ 
OST UND WEST: Fledermäu­
se, 22-23 
TURNER, H. I WÜTHRICH, 
M./ RÜETSCHI, J.: Weichtiere, 
75-79 
ZBINDEN, N. I GLUTZ VON 
BLOTZHEIM, U.N.I 
SCHMID, H./ SCHIFFERLI, 
L.: Brutvögel mit Gefährdungs­
grad in den einzelnen Regio­
nen, 24-30. 
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4.3 Die Vielfalt und Seltenheit von Pflanzen- und TIergesellschaften 

Es darf davon ausgegangen werden, dass eine Vielfalt von Vegeta­

tionseinheiten in der Regel auch eine Vielfalt von Arten nach sich 

zieht. Die Argumente des Artenschutzes, welche die Vielfalt betref­

fen, sind daher häufig über den Biotopschutz abgedeckt. Als FaustzaW 

einer besonders vielfältigen Moorflora wird ein Vorkommen von über 

200 Gefässpflanzenarten in einem Objekt betrachtet. Diese Grösse 

kann als Hinweis für eine mögliche Anerkennung für eine nationale 

Bedeutung dienen. Eine entsprechende Vielfalt faunistischer Arten ist 

verbal zu umschreiben. 

Vorkommen seltener, besonders schöner Ausformungen bzw. reich 

vernetzter Vegetationseinheiten sind als Argumentation für eine mög­

liche nationale Bedeutung in Form eines ökologischen Gutachtens 

darzulegen, und die Besonderheit ist zu begründen. Beispielsweise ist 

das Vorkommen von Übergangsmooren in den Tieflagen eine Selten­

heit und kann mit ein Beweggrund für die Ausweisung eines national 

bedeutsamen Objektes sein. Das Vorkommen eines einzigen Moores 

in einer Talschaft ist allerdings für sich allein noch kein Grund für die 

Ausweisung eines national bedeutsamen Objektes. Hierfür ist am ehe­

sten die Kategorie des regional bedeutsamen Objektes zu wählen. 

4.4 Weitere naturwissenschat~liche Gründe 

Es ist an dieser Stelle kaum möglich, alle weiteren möglichen Gründe 

des naturwissenschaftlichen Interesses für die Benennung von natio­

nal bedeutsamen Flachmooren aufzuzählen. Hierzu könnten beispiels­

weise eine besondere geologische Entstehungsgeschichte, eine be­

sondere kulturelle Nutzungsgeschichte etc. zählen, welche für die 

Schweiz einmalig sind. Auch derartige Argumentationen sind durch 

eine Expertise zu untermauern. 

4.5 Sinnvolle Aufwertungen auf der Grundlage der gegebenen Be­

wertungsmethodik 

4.5.1 Zur 100 rn-Regel 

Damit allfällige Einbrüche, z.B. von landwirtschaftlichen Intensivkul­

turen, die Objekte nicht willkürlich zweiteilen, wurden alle Teilobjek­

te, die maximal 100 Meter voneinander entfernt sind, zu einem Objekt 
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zusammengefasst. Ebenso kann die Geländemorphologie, vor allem in 

alpinen Lagen, eine natürliche Auf trennung von Feuchtbiotopen mit 

sich bringen. Innerhalb des tolerierten Abstandes von rund 100 Me­

tern zwischen den Teilobjekten wird auch noch ein intensiverer Aus­

tausch der Arten erwartet. Diese gutachtliche Festlegung kann in der 

Praxis fallweise zu starr ausfallen und ist dann in diesen Einzelfällen 

auf ihren Sinngehalt zu überprüfen. Beispiele für Objekte, die eine 

Aufwertung erfahren können, sind etwa ein längerer, aufgetrennter 

und verlandeter Altlauf eines Gewässers, Moore beidseits von ste­

henden Gewässern (Weiher und Kleinseen) oder Häufungen vieler 

kleinerer Moore. 

Bedingungen der Aufnahme sind: 
• Einbezug von Gewässern (Altläufe, Kleinseen, Weiher) am Rande 

von Flachmoorobjekten in das Objekt, und damit Aufhebung der 

100 rn-Regel, falls der Anteil der Wasserflächen im Gesamtobjekt 
kleiner als 50 Prozent ist und dadurch die nötigen Wertepunkte 
erreicht werden können. 
• Gehäuft auftretende, kleinere Moorflächen werden für die Erhal­
tung von seltenen und gefährdeten Pflanzen- und TIerarten als über­
lebensnotwendig betrachtet. 

4.5.2 Zusammenhängende, naturnahe Biotopabfolgen 
In diesem Zusammenhang kann auf Art. 18, Abs. 1bis NHG verwie­

sen werden, wo explizit folgende Biotope als besonders schützenswert 

bezeichnet werden: "Uferbereiche, Riedgebiete und Moore, seltene 

Waldgesellschaften, Hecken, Feldgehälze, Trockenrasen und weitere 

Standorte, die eine ausgleichende Funktion im Naturhaushalt erfüllen 

oder besonders günstige Voraussetzungen für Lebensgemeinschaften 

aufweisen. " 

Die naturräumlichen Abfolgen - etwa in der Verlandungszone eines 

Sees oder in einem hochalpinen Talkessel- enthalten häufig, zonal ge­

gliedert oder reich vernetzt, andere natürliche oder naturnahe Biotop­

typen. Dieser naturschützerisch kumulative Effekt dürfte in einigen 

Fällen - vor allem wenn er nicht grossflächig auftritt - durch sektorale 

Biotop-Inventare nicht erfasst werden. D.h. es fehlt vorläufig ein inte­

graler Betrachtungsansatz. Für augenscheinliche Fälle mit hohem Na­
turwert und bei gegebener Dominanz des Flachmoors, sollten derarti­
ge Fälle mitberücksichtigt werden können. Voraussetzung ist aller­
dings, dass der Kontakt mit anderen naturnahen Biotoptypen (Bruch­
wälder, Auen, QueUfluren, Hochmooranflüge, Magerwiesen, Gewäs­
ser etc.) stattfmdet und nicht mit Intensivkulturland, Bauten oder son-
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stigen Anlagen. Ein Indiz hierfür ist die im Rahmen der Flachmoor­
kartierung erhobene Austauschfunktion, die den Wert 5 (= ausgeprägt 
vernetzt) oder 4 (= grenzt an zwei oder mehr naturnahe Strukturen) 
besitzen muss. 

4.5.3 Erhaltungszustand des Objektes 
Der Erhaltungszustand umschreibt das Ausmass der sichtbaren Be­

einträchtigungen der Vegetation eines Objektes. Gut erhaltene Flach­

moore sollen eine Aufwertung erfahren. D.h. wenn dem Erhaltungs­
zustand des Objektes in der F1achmoorkartierung der Wert 5 (keine 
Beeinträchtigung) zugeordnet wurde, ist eine weitere Bedingung zur 
Aufnahme erfüllt. 

4.5.4 Grenzbereich national- regional 
Objekte mit 13 und 14 Punkten gemäss dem im Flachmoor-Inventar 
Schweiz verwendeten Bewertungsmassstab sind im Übergangsbereich 
von regionaler zu nationaler Bedeutung anzusiedeln. Das nur knappe 

Verfehlen der Anforderungen der nationalen Bedeutung kann die 

Entscheidung zur Aufnahme als Singularität begünstigen. 

4.6 Kontakte mit anderen Biotopen von nationaler Bedeutung 

In den Erläuterungen zur Hochmoorinventar-Verordnung wird festge­

halten, dass ein Flachmoor im Pufferbereich eines Hochmoores von 

nationaler Bedeutung ebenfalls von nationaler Bedeutung ist. Auch 

zu anderen naturnahen Biotopen bestehen vielfältige Wechselbezie­

hungen, die vor allem für den zoologischen Artenschutz von erhöhter 

Bedeutung sind. Wichtige Argumente für die Ausweisung eines Flach­

moores von nationaler Bedeutung können deshalb aus anderen Bio­

top-Bundesinventaren entnommen werden. Vor allem mit Auen von 

nationaler Bedeutung liegen häufiger mosaikartige Vernetzungen vor. 

Grenzt somit ein anderer Biotoptyp von nationaler Bedeutung an ein 
Flachmoor, so kann dieses ebenfalls nationale Bedeutung erlangen. 

4.7 Eintretende Veränderungen im Objekt 

Ein mögliches Regenerationspotential von verbuschten oder sonst be­

einträchtigten Mooren ist im Bewertungsansatz nicht berücksichtigt. 

Es ist darauf hinzuweisen, dass Art. 16 Abs. 2 der Natur- und Heimat­

schutzverordnung (NHV) festhält: "die Inventare sind nicht abschlies-
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send, sie sind regelmässig zu überprüfen und nachzuführen". Somit 

können positive Veränderungen in Objekten, die eine neue Einstu­

fung zur Folge haben, in einer nächsten Revision des betreffenden In­

ventars berücksichtigt werden. 

5 ZUSAMMENSTELLUNG DER AUSSAGEN 

Die nachfolgende Zusammenfassung der Kriterien steDt eine Check­

liste eines Beurteilungsrasters dar. Eine Einstufung nach mehreren 

der dargelegten Kriterien puffert den Unsicherheitsbereich etwas ab. 

Der hier dargelegte Ansatz wird wohl nie vollständig sein, so dass die 

konkrete Beurteilung des Einzelfalles immer notwendig bleiben wird. 

In begründeten Einzelfällen ist es möglich, die Einstufung eines Flach­

moores als von nationaler Bedeutung aufgrund eines einzelnen Tatbe­

standes vorzunehmen. Darum soD jede Meldung einer Singularität mit 

einer Expertise begründet werden. Diese steDt die naturrämnIiche 

Ausgangslage dar, umschreibt die herrschenden Naturwerte und gibt 

gemäss TabeDe 1 eine Beantwortung und Begründung. 

SinguIaritäten-Kriterien Überprüfung anband 

1. Seltene und gefährdete Rote Listen 
Pflanzenarten 

2. Seltene und gefährdete Tier- Rote Listen 
arten 

3. Arten mit wenigen Vorkommen Artenliste Objekt 
in der Schweiz 

4. Artenvielfalt Gefässpflanzen Artenliste Objekt 

5. Artenvielfalt Tiere Artenliste Objekt 

6. Seltene Pflanzengesellschaften Gutachten 
(schöne Ausformung, reiche 

Vernetzung) 

7. Andere naturkundliche Gutachten 
Besonderheiten 

8. "Reliktobjekte" Gutachten 
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Tab. 1: Kriterien und Bedingungen 
bei Singularitäten - Überblick 

Bedingungen 

12 Wertepunkte (E=4, V=2, 
R=l Pkt.) Ausnahmsweise 
E=8 Pkt., bei Massenbeständen 
von E-Arten (nationale Listen). 

analog Pflanzen mit zusätzlicher 
Begründung der Abhängigkeit 
der Art vom Biotop "Moor" 

? Begründen 

mindestens 200 Arten ausweisen 

? Begründen 

? Begründen 

? Begründen 

? Begründen 
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SinguJaritäten-Kriterien 

9. Einbezog von GewäSSern Ulld 
Verdichtung kleiner Objekte 

10. Biotopkomp]exe 

11. Erhaltungszustand 

Überpröflmg anltand 

Gutachten 
'der Sinnhaftigkeit ' 

Gutachten 
M-Inveotar Cf{ 

FM-Inventar CH 

Bedingungen 

Unter Aufhebung der 100 m -
Regel erhält Objekt nötige 
Wertepunkte für NB, FM-An­
teil mind. 50% 

Dominanz FM Austausehfunk­
tion 4 u. 5 ? Begründen 

Erhaltung: nicht beeinträchtigt 
(=5) 

12. Grenzbereich national-regional FM-Inventar Wertepunkte 13 u. 14 FM­
Inventar 

13. Flachmoor im Kontakt mit Biotop-Bundesinventare falls anderer Biotoptyp national: 
anderen national bedeutsamen 
Biotopen 

Ein Flachmoor kann die nationa­
le Bedeutung erlangen, falls es 
im Kontakt mit anderen national 
bedeutsamen Biotopen steht 
oder wenn es mindestens drei 
der Singularitäten-Kriterien 1-12 
erfüllt. 

FM = national 

Es ist schwierig, für die einzelnen Kriterien eine sinnvolle Grenze für den 
Übergang regionale - nationale Bedeutung festzusetzen. Dort, wo eine 
Quantifizierung möglich scheint, wurde dies versucht. Dort, wo die Krite­
rien nicht quantifizierbar sind (versehen mit einem Fragezeichen), wird 
eine schriftliche Begründung verlangt. 
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6 AUSBLICK 

Was verspricht man sich von einer Heraufstufung eines Objektes in 

die nationale Bedeutung: 

• Eine verbesserte PR-Wirkung für das Objekt und damit mehr Un­

terstützung für Schutzabsichten bzw. den intakten Erhalt des Objek­

tes sowie 

• eine erhöhte Bundessubvention für die Schutz- und Unterhalts­

massnahmen. 

Es ist in diesem Zusammenhang klarzustellen, dass es neben den na­

tional bedeutsamen Mooren auch regional und lokal bedeutsame ge­

ben soll. Es ist also nicht sinnvoll und richtig, alles möglichst in die 

höchste Hierachie zu setzen. 

Mit jedem zusätzlichen Bundesinventar ergibt sich zudem ein höherer 

Koordinationsbedarf zwischen den einzelnen Inventaren. Eine Über­

lagerung der vollständigen Inventare (inkl. aller erfassten Objekte) 

kann uns dann die geeignete Übersicht über die schützenswerten na­

turnahen Biotope von erhöhter Bedeutung geben. Es werden allfällige 

Lücken im Netzwerk eher erkannt. Darum wird eine Aggregation in 

Form eines "Bundes-Naturschutzinventars" (das Inventar der 

Inventare) bedeutsam, weil sie die Übergänge zwischen den sektora­

len Biotopinventaren besser ersichtlich macht. 
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MARIO F. BROGGI 

Kriterien zur Definition der 
Flachmoore von regionaler und 
lokaler Bedeutung 

1 AUSGANGSLAGE 

Der Bundesrat bezeichnet nach Anhören der Kantone die Biotope 

von nationaler Bedeutung. Er bestimmt die Lage und legt die Schutz­

ziele fest (Art. 18a NHG). Für die Biotope von regionaler und lokaler 

Bedeutung sind die Kantone verantwortlich (Art. 18b NHG). An 

deren Finanzierung für Schutz und Unterhalt beteiligt sich der Bund 

ebenfalls (Art. 18d NHG). Besonders zu schützen sind gemäss Art. 18 

NHG u.a. die "Uferbereiche, Riedgebiete und Moore". 

Die Verpflichtung zum Schutz besteht somit für alle Kategorien von 

Flachmooren. Unterschiedlich sind einzig die Zuständigkeiten und die 

Interessenabwägung. 

Im Rahmen der Inventarisierung der Flachmoore von nationaler Be­

deutung wurden all jene Flachmoore beurteilt, deren Fläche mehr als 

1 ha umfasst. Insgesamt mussten mehr als 3'300 Objekte beurteilt wer­

den, von denen schliesslich gegen l' 100 Flächen nationale Bedeutung 

erlangten. Rund 2'200 Objekte erfüllten die Kriterien der nationalen 

Bedeutung nicht. Nach Schätzungen von DALANG/FISCHBA­

CHER (1992) bestehen darüber hinaus gesamtschweizerisch weitere 

52'000 Flachmoore, deren Fläche 1 ha unterschreitet. 

Das Inventar der Flachmoore von nationaler Bedeutung hat sich zur 

Definition der Flachmoore von regionaler und lokaler Bedeutung und 

zu deren Unterscheidung nicht ausgesprochen. Aus der Praxis ist nun 

der Wunsch nach entsprechenden Richtlinien an das BUWAL heran­

getragen worden. Mit dem vorliegenden Beitrag soll diesem Wunsch 

entsprochen werden. Er enthält ein Entscheidungsschema zur Beur­

teilung von Flachmooren, die nicht nationale Bedeutung haben. Dem 

Schema liegt die gleiche Methodik zugrunde, wie sie für das Flach­

moorinventar des Bundes verwendet wurde. 

Die Festlegung der Schwellenwerte der nationalen Bedeutung ist aus­

führlich und nachvollziehbar im technischen Bericht zum Flachmoor­

inventar der Schweiz 1986-89 (BUWAL, 1991) beschrieben. Da für die 

damalige Feldkartierung jede detaillierte Betrachtung eines Moores 

mit dem gesamten Artenspektrum und dem Vorkommen seltener 

Arten entfallen musste, wurde die Möglichkeit der nachträglichen 

Bezeichnung als Singularität von nationaler Bedeutung ermöglicht. 

Die Kriterien zur Behandlung von Flachmoor-Singularitäten für diese 

nachträgliche Benennung sind im Moorhandbuch (Band 1, Beitrag 

2.3.2) veröffentlicht. 
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2 ENTSCHEIDUNGSKRITERIEN FÜR DIE EINSTUFUNG 

LOKAL I REGIONAL 

Als wesentliche Entscheidungskriterien für die Einstufung gelten: 

• die Wertepunkte gemäss Methodik des Flachmoorinventars 

• die Grösse sowie 

• der Erhaltungszustand des Objektes. 
Auch für bisher nicht bewertete Objekte können diese Entscheidungs­

kriterien nachträglich ermittelt werden. 

2.1 Wertepunkte 

Der Schwellenbereich für eine nationale Bedeutung lag für wenig be­

einträchtigte Flachmoore bei 15 und mehr Wertepunkten. Für stark 

beeinträchtigte Flachmoore sind die Schwellenwerte vom Naturraum 

abhängig (Details vgl. BUWAL, 1991). Die Wertepunkte ergeben sich 

aus den Kriterien "Fläche" und "Vegetation" des einzelnen Objektes. 

Flachmoore mit 12 und mehr Wertepunkten, die somit die nationale 

Bedeutung knapp verfehlten, sollen als von regionaler Bedeutung 

eingestuft werden. Flachmoore, die 5 oder weniger Wertepunkte er­

reichen, sind von lokaler Bedeutung. 

Der Übergangsbereich von 6 - 11 Wertepunkten soll differenziert be­

trachtet werden, wobei die Kriterien "Objektgrösse" und "Erhal­

tungszustand " massgeblich werden. 

2.2 Fläche 

Voraussetzung für die Erreichung der regionalen Bedeutung ist eine 

Mindestfläche von 1 ha. Kleinere Flachmoore können nur lokale Be­

deutung erlangen. Dieser gutachtlich getestete Schwellenwert kann im 

Falle flachmoorarmer Kantone auf 0,5 ha gesenkt werden. 

Alle Flachmoore der Schweiz wurden den einzelnen Naturräumen 

(Jura, Mittelland, Nord-, Zentral- und Südalpen) zugeteilt. Innerhalb 

der total erfassten Moorfläche im jeweiligen Naturraum wurde eine 

Werteskalierung vorgenommen (vgl. BUWAL, 1991). Nach der Flä­

che geordnet, wurden die Objekte in 13 gleich grosse Klassen aufge­

teilt. Die grössten Objekte erhielten 12, die kleinsten 0 Flächenpunk­

te. Demzufolge sind bei der Zuteilung der Flächenpunkte die natur­

räumlichen Rahmenbedingungen der Naturräume Jura, Mittelland, 

Nord-, Zentral- und Südalpen berücksichtigt. 
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Unter Ausschluss der Flachmoore von nationaler Bedeutung sollen 

Objekte mit 5 und mehr Flächenpunkten vorerst regionale Bedeutung 

erhalten (siehe mögliche Veränderung dieser Aussage durch Erhal­

tungszustand). Mit dieser Grenze wird allein aufgrund der Fläche 

rund die Hälfte der Objekte über 1 ha als regional und die andere als 

lokal eingestuft. Die Grösse der Objekte wird nach den Kriterien des 

Flachmoorinventares im Massstab 1:25'000 erhoben. 

2.3 Erhaltungszustand 

Der Erhaltungszustand umschreibt das Ausmass der sichtbaren Be­

einträchtigungen der Vegetation eines Objektes. Dieser wurde im Feld 

mittels einer fünfteiligen Skala bewertet (BUWAL, 1991). 

Die Bewertungen für die Fläche und den Erhaltungszustand werden 

nun verknüpft. Ist ein Objekt mittelstark bis stark beeinträchtigt (Er­

haltungszustand 1 oder 2), so kann es nur lokale Bedeutung erlangen. 

Nicht bis leicht beeinträchtigte Objekte (Erhaltungszustand 3, 4 oder 

5) sollen bei mehr als 5 Flächenpunkten als regional bedeutsam ein­

gestuft werden. Aufgrund ihrer Seltenheit werden im Naturraum 

11 Mittelland 11 Flachmoore auch dann in der regionalen Bedeutung ein­

gestuft, wenn sie weniger als 5 Flächenpunkte aufweisen. 
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2.4 Entscheidungsbaum für die Einstufung 

Die Einstufung erfolgt nach folgendem Entscheidungsschema: 

unter 1 ha lokal bedeutsam 

Achtung! 
Dieser Schwellenwert kann für 
Kantone mit einer geringen Flach­
moorfläche auf 0.5 ha gesenkt 
werden. 

Erhaltungszustand = 
3,4 oder 5, d.h. nicht, 
lokal oder leicht 
beeinträchtigt 

Erhaltungszustand = 
lader 2, d.h. mittel­
stark bis stark beein­
trächtigt 

Erhaltungszustand = 
lader 2, d.h. mittel­
stark bis stark beein­
trächtigt 

3 SINGULARITÄTEN VON REGIONALER BEDEUTUNG 

Die Bewertung der einzelnen Objekte aufgrund des vorliegenden Ent­

scheidungsbaums bleibt grob. Für Flachmoore von lokaler Bedeutung 

kann aufgrund von Besonderheiten allenfalls eine regionale Einstu­

fung gerechtfertigt sein. Entsprechend soll auch nachträglich noch die 
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Möglichkeit bestehen, ein Objekt als regional bedeutsam einzustufen. 

Dazu müssen aber 11 gute 11 Gründe bzw. Besonderheiten vorliegen. Es 

muss mindestens eines der nachstehenden Kriterien erfüllt sein. 

Austauschfunktion 
Die Austauschfunktion umschreibt die Beziehung des Flachmoorob­

jektes zu seiner unmittelbaren Umgebung. Sie wurde im Feld mittels 

einer fünfteiligen Skala bewertet (BUWAL, 1991). 

Ausgeprägt vemetzte, ungestörte Flachmoore und Flachmoore, die an 

zwei oder mehrere naturnahe Strukturen angrenzen, sind vor allem im 

Mittelland als besonders förderungswürdig zu betrachten. Eine Aus­

tauschfunktion von 4 und 5 kann in diesem Naturraum auf eine regio­

nale Bedeutung hinweisen. 

Flachmoor im Kontakt mit Objekten aus anderen Inventaren 
Ein Flachmoor liegt in der Nachbarschaft von Objekten anderer Bio­

topinventare. Hieraus kann sich eine Kumulation von Naturwerten 

ergeben. Die Einstufung des Flachmoores sollte dabei nicht tiefer aus­

fallen als die des angrenzenden Objektes (vgl. auch die Kriterien zur 

Behandlung von Flachmoor-Singularitäten). 

Artenvielfalt und seltene Arten 
Ein Flachmoorobjekt zeichnet sich durch eine ausgesprochene Arten­

vielfalt oder einen hohen Anteil an seltenen Tier- und Pflanzenarten 

aus (vgl. auch NHV Art. 14, Abs. 3). 

Die Anwendung erfolgt analog den Kriterien zur Behandlung von 

Flachmoor-Singularitäten (vgl. Band 1, Beitrag 2.3.2): 

• mehr als 100 Gefässpflanzenarten nachgewiesen = hohe Artenviel­

falt 

• mind. 12 11 Rote-Liste-Punkte 11 (endangered = 4, vulnerable = 2, 

rare = 1) 

Die Basis bilden die vom BUWAL anerkannten Roten Listen 

(URMI, 1992; DUELLI, 1994; LANDOLT, 1991). 

Weitere naturkundliche Besonderheiten 
Weitere naturkundliche Aspekte, die eine höhere Einstufung rechtfer­

tigen (z.B. geomorphologischer Art), sind im Einzelfall durch eine Ex­

pertise zu belegen. 

Die Begründung des Singularitäten-Status von regionaler Bedeutung 

erfolgt mit Vorteil in einem kurzen Bericht, der die dargestellten 

Argumente mitberücksichtigt. 
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